




83

§ 9
Haftung / Hafteinlage

(1) Die persönlich haftende Gesellschafterin haftet im Außenverhältnis für die Verbindlichkei-
ten der Gesellschaft unbeschränkt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.

(2) Die Kommanditisten haften im Außenverhältnis für Verbindlichkeiten der Gesellschaft ent-
sprechend den gesetzlichen Bestimmungen mit der im Handelsregister eingetragenen Haft-
summe. 

(3) Im Innenverhältnis haften alle Gesellschafter und Treugeber untereinander aus dem
Gesellschaftsverhältnis, im Verhältnis zu den Treugebern und Kommanditisten jedoch nur für
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Die Verjährungsfrist für sich aus dem Gesellschaftsverhält-
nis ergebende Schadenersatzansprüche der Gesellschafter und Treugeber untereinander
beträgt drei Jahre seit Entstehung des Anspruches, soweit nicht Gesetz oder Rechtsprechung
eine kürzere Verjährungsfrist vorsehen.

(4) Schadensersatzansprüche sind innerhalb einer Ausschlussfrist von sechs Monaten seit
Kenntnis oder grobfahrlässiger Unkenntnis des Schadens geltend zu machen.

(5) Die Hafteinlage, die in das Handelsregister eingetragen wird, beträgt 1 % des jeweiligen
Zeichnungsbetrags (Kapitaleinlage). Der Zeichnungsbetrag entspricht somit nicht der Haft-
einlage. Da die Haftsumme auf  1 % des Zeichnungsbetrags des Kommanditisten/Treugebers
festgesetzt ist, unterscheidet dieser Vertrag die Kapitaleinlage des Kommanditisten/Treuge-
bers in 99 % Pflichteinlage und 1 % Hafteinlage. 

§ 10
Investitionsumfang / Mittelverwendung

(1) Die für Investitionen zur Verfügung stehenden Mittel ergeben sich in erster Linie aus den
Kapitaleinlagen der Kommanditisten / Treugeber (ohne Agio) sowie durch Aufnahme von
Fremdmitteln.

(2) Die Gesellschaft wirbt im Zeitraum bis zum 31. Dezember 2009 Eigenkapital ein (Zeich-
nungsphase). Die geschäftsführenden Kommanditistinnen sind berechtigt, die Dauer der
Zeichnungsphase um bis zu zwei Jahre zu verlängern, insbesondere, wenn die Summe der
bis zum 31. Dezember 2009 gezeichneten Kapitaleinlagen weniger als EUR 10 Millionen
beträgt, es sein denn, gesetzliche Vorschriften würden einen früheren Platzierungsschluss
zwingend erforderlich machen.

(3) Die Gesellschaft beabsichtigt, innerhalb der Zeichnungsphase Kapitaleinlagen in Höhe
von insgesamt EUR 15 Millionen einzuwerben (Kommanditkapital). Das Volumen des Kom-
manditkapitals ist auf  maximal EUR 50 Millionen begrenzt. Die Gesellschaft gibt keine Pro-
gnose hinsichtlich des eingeworbenen Kapitals ab. Die Erreichung des Kapitalbetrags gemäß
Satz 1 ist keine Geschäftsgrundlage des Gesellschaftsverhältnisses. Das Unterschreiten des
Betrags berechtigt keinen Kommanditisten / Treugeber zu Ersatzansprüchen oder zu dem
Rücktritt vom oder der Kündigung des Gesellschafts- oder Treuhandverhältnisses.

§ 11
Investitionsgrundsätze

Die Investitionen der Gesellschaft erfolgen nach folgenden Grundsätzen:

1. Die Gesellschaft investiert Kommanditkapital (abzüglich der Emissionskosten gemäß § 16
Abs. (1)) zzgl. Fremdkapital. Die Gesellschaft kann mit Kreditinstituten Darlehen insgesamt
bis zum 1,5fachen des gemäß vorstehendem Satz 1 investierbaren Kommanditkapitals ver-
einbaren.

2. Die Gesellschaft investiert in Wohnimmobilienobjekte herkömmlicher Art und Weise wie
Eigenheime, Eigentumswohnungen, Mehrfamilienhäuser und ganz oder teilweise gewerblich
genutzte Wohnobjekte. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf  dem Erwerb von Immobilien aus
gekündigten oder fällig gestellten Darlehenssituationen, entweder direkt von Banken/Kredit-
instituten, Forderungsaufkäufern, im Wege der Zwangsversteigerung oder von Not leidenden
Finanzierungskunden. Die Objekte müssen frei von Grundpfandrechten erworben werden.
Dies gilt nicht für solche Grundpfandrechte, die zur Sicherung von Verbindlichkeiten der
Gesellschaft dienen. Die Gesellschaft ist verpflichtet, die Objekte zu einem Kaufpreis von
maximal 70 Prozent des Verkehrswertes, inklusive sämtlicher Kaufnebenkosten, Gutachter-
kosten, Vermittlungsgebühren und gegebenenfalls notwendige Sanierungsmaßnahmen zu
erwerben. Der Verkehrswert richtet sich nach einem Verkehrswertgutachten des TÜV oder
der DEKRA oder - in Fällen von Zwangsmaßnahmen - von einem gerichtlich bestellten Gut-
achter. Die Erstellung des Gutachtens darf  zum Zeitpunkt der Investition höchstens 6 Monate
zurückliegen. Die Gesellschaft beabsichtigt, Geno-Sparverträge abzuschließen, und zwar
hauptsächlich, um die jeweiligen Objekte an deren ehemaligen Eigentümer indirekt über
einen Optionskaufvertrag mit der Genotec eG zurückzuverkaufen sowie daneben - im Vorgriff
auf  ausfallende Mieter - höchstens für 200.000 Euro Ansparverträge, denen ein Objektbe-
zug erst später zugeordnet wird (Ansparverträge auf  Vorrat). Die Anspardauer darf  bis zur
Realisierung des Abverkaufes 100 Monate nicht übersteigen.

3. Alle Investitionen finden in Euro statt. Darlehensaufnahmen können in Euro oder in Schwei-
zer Franken stattfinden.

4. Die Entscheidung, wann in welche Objekte investiert wird und wann in welcher Höhe Dar-

lehen aufgenommen werden, liegt im Ermessen der objektführenden Kommanditistin. 

5. Die Gesellschaft beabsichtigt, die jeweiligen Anschaffungskosten für ein Objekt mit maxi-
mal 60 Prozent Fremdkapital zu finanzieren. Das Fremdkapital kann durch die Objekte und
gegebenenfalls durch weitere Vermögenswerte der Gesellschaft besichert werden. Die
Objekte dürfen bis maximal 60 Prozent der Anschaffungskosten beliehen werden.

6. Bei sämtlichen Investitionen / Vertragsverhältnissen sind die Vertragspartner darüber in
Kenntnis zu setzen, dass die objektführende Kommanditistin generell nur nach entsprechen-
der Freigabe des Mittelverwendungskontrolleurs über Mittel verfügen darf.

§ 12
Mittelverwendungskontrolle

(1) Die Mittelverwendungskontrolle wird von einer Rechtsanwaltssozietät gemäß Mittelver-
wendungskontrollvertrag durchgeführt (Mittelverwendungskontrolleurin). Die Mittelverwen-
dungskontrolleurin wird beauftragt, während der Investitionsphase zu überprüfen, ob die
Kapitaleinlagen entsprechend den Vorgaben in diesem Vertrag investiert werden. Die Inve-
stitionsphase beginnt mit der ersten Investition in Objekte gemäß § 11 Abs. (2) und endet
mit Schluss der Zeichnungsphase gemäß § 10 Abs. (2), spätestens jedoch in dem Zeitpunkt,
in dem die Gesellschaft für den Erwerb der Objekte insgesamt einen Betrag in Höhe des
gemäß § 11 Nr. 1 eingesetzten Kapitals (investierbares Kommanditkapital zzgl. Fremdkapi-
tal) verwendet hat. Die Kontrollfunktion bezieht sich auf  die in § 11 Nr. 1 bis 3 dargestellten
Investitionsgrundsätze sowie auf  die in § 16 Abs. (11) festgesetzte Höhe des Kostenersat-
zes für die Genotrade eK betreffend die Eigenkapitalbeschaffung. 

(2) Die Freigabe der Mittel erfolgt durch die Mittelverwendungskontrolleurin. Die Gesellschaft
wird die für die Durchführung der Mittelverwendungskontrolle erforderlichen Unterlagen zeit-
nah und vollständig zur Verfügung stellen. In diesem Zusammenhang wird die Gesellschaft
auch ihre Vertragspartner im Rahmen der vertraglichen Vereinbarungen zur Vorlage der
erforderlichen Unterlagen verpflichten.

§ 13
Kapitalkonten

(1) Für jeden Kommanditisten werden von der Gesellschaft folgende Konten geführt:

a) Das Kapitalkonto I weist die im Handelsregister einzutragende Hafteinlage (§ 9 Abs. (5))
aus.  

b) Auf  dem Kapitalkonto II wird der Unterschiedsbetrag zwischen der Kapitaleinlage des
Kommanditisten und der Hafteinlage gemäß dem Kapitalkonto I erfasst (Pflichteinlage).  

c) Auf  dem Kapitalkonto III werden die noch nicht entnahmefähigen Gewinnanteile des Kom-
manditisten und die auf  ihn entfallenden Verlustanteile erfasst. 

d) Auf  dem Kapitalkonto IV werden die entnahmefähigen Gewinnanteile und Entnahmen
gebucht. 

e) Auf  dem Kapitalkonto V (Frühzahlerkonto) wird der Frühzahlerausgleich gemäß § 15
gebucht. 

(2) Die Verbuchungen auf  den Kapitalkonten III und IV erfolgen an dem der Feststellung des
Jahresabschlusses der Gesellschaft folgenden Tag.

(3) Die Kapitalkonten I bis IV werden nicht verzinst. Das Kapitalkonto V wird mit 8% p. a. ver-
zinst. 

(4) Für die Treugeber gelten die Absätze (1) bis (3) entsprechend; dabei entfällt auf  jeden
Treugeber der entsprechende Teil aus den für die Treuhandkommanditistin geführten Kapi-
talkonten. 

(5) Eingezahlte Aufgelder (Agio) werden auf  einem gesonderten Konto der Gesellschaft ver-
bucht. Es dient dem Ausgleich der Kosten nach § 16 Abs. (11).

§ 14
Beteiligung am Vermögen und am Ergebnis der Gesellschaft

(1) Die Beteiligung der Gesellschafter / Treugeber am Gesellschaftsvermögen einschließlich
eines evtl. Liquidationserlöses richtet sich nach dem Verhältnis der Kapitaleinlagen (Kapital-
konto I und II) zueinander, soweit sich aus diesem Vertrag nicht etwas anderes ergibt. Gesell-
schafter ohne Kapitalanteil sind am Gesellschaftsvermögen nicht beteiligt.

(2) Die Gesellschafter / Treugeber sind am Gewinn und Verlust der Gesellschaft im Verhältnis
ihrer Kapitaleinlagen zueinander beteiligt, soweit dieser Vertrag keine abweichende Rege-
lung vorsieht. 

(3) Das Ergebnis (Gewinn und Verlust) umfasst sämtliche von der Gesellschaft realisierten
Erlöse, insbesondere Erlöse aus den Immobilienan- und verkäufen sowie der zwischenzeit-
lichen Vermietung abzüglich aller Aufwendungen und Kosten unter Beachtung der handels-
rechtlichen und steuerlichen Buchführungs- und Gewinnermittlungsvorschriften.

(4) Gewinne der Gesellschaft werden vorrangig zur Tilgung des Frühzahlerausgleichs (§ 15)
verwendet. Erst nach vollständigem Ausgleich der Frühzahlerausgleichsansprüche aller Kom-
manditisten / Treugeber stehen Gewinne zur weiteren Entnahme zur Verfügung. 
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(5) Über ihren Ergebnisanteil gem. Abs.2 hinaus erhalten die persönlich haftende Gesell-
schafterin und die objektführende Kommanditistin eine erfolgsabhängige Gewinnbeteiligung
aus dem Teil der Rendite, der oberhalb von 8 Prozent p. a. liegt. Rendite ist die Verhältnis-
zahl vom Ergebnis im Sinne des Abs.3 zur Summe der Kapitaleinlagen aller Gesellschafter
zum Beginn des jeweiligen Geschäftsjahres der Gesellschaft. Die erfolgsabhängige Gewinnbe-
teiligung ist wie folgt gestaffelt: 
a) Von dem Renditeanteil zwischen acht Prozent und zwölf  Prozent erhalten die persönlich
haftende Gesellschafterin und die objektführende Kommanditistin 50%. 
b) Von dem Renditeanteil zwischen zwölf  Prozent und 15% erhalten die persönlich haftende
Gesellschafterin und die objektführende Kommanditistin 60%. 
c) Von dem Renditeanteil oberhalb 15 Prozent erhalten die persönlich haftende Gesellschaf-
terin und die objektführende Kommanditistin 70%. 

Von der Gewinnbeteiligung stehen der persönlich haftenden Gesellschafterin 25% und der
objektführenden Kommanditistin 75% zu. Diese Berechnung wird je Kalenderjahr vorgenom-
men.

(6) Verluste der Gesellschaft werden in den Kapitalkonten III der Kommanditisten / Treuge-
ber im Verhältnis ihrer Kapitaleinlagen zueinander gebucht. Gewinne der Gesellschaft in
nachfolgenden Geschäftsjahren werden mit Verlustvorträgen der Gesellschafter / Treugeber
solange verrechnet, bis vorgetragene Verluste ausgeglichen sind.

(7) Die Entnahme, Auszahlungen oder sonstige Mittelrückführungen aus dem Gesellschafts-
vermögen („Ausschüttungen“) erfolgen aus den Kapitalkonten gem. § 13 Abs. (1) in folgen-
der Reihenfolge: 

- Kapitalkonto V 
- Kapitalkonto IV
- Kapitalkonto II
- Kapitalkonto I.

Ein darüber hinaus gehendes Entnahmerecht besteht nicht. Die Bestimmungen des Abs.4
bleiben unberührt. 

(8) Die Ausschüttungen werden durch die fondsverwaltende Kommanditistin nach Feststel-
lung des Jahresabschlusses veranlasst. Die fondsverwaltende Kommanditistin ist berechtigt,
die Ausschüttungen nach pflichtgemäßem Ermessen zu reduzieren oder auszuschließen,
wenn dies nach ihrer Auffassung im Hinblick auf  den künftigen Liquiditätsbedarf  der Gesell-
schaft nach den Grundsätzen der kaufmännischen Sorgfalt erforderlich erscheint. 

§ 15
Frühzahlerausgleich

(1) Für den Zeitraum zwischen dem ersten Tag des Monats, der auf  den Eintritt in die Gesell-
schaft folgt und dem Ende der Zeichnungsphase gemäß § 10 Abs. (2) erhält der Komman-
ditist / Treugeber einen Frühzahlerausgleich.

(2) Der Frühzahlerausgleich beträgt 8 % p.a. . Er wird berechnet auf  den investierbaren
Anteil der Kapitaleinlage. Dies sind 85% der auf  den jeweiligen Kommanditisten / Treugeber
entfallenden Kapitaleinlage im Sinne des § 14 Abs.1. 

§ 16
Emissionskosten / Tätigkeitsvergütungen

(1) Zu Beginn der Tätigkeit der Gesellschaft fallen Emissionskosten an. Die Emissionskosten
(inklusive Umsatzsteuer) bemessen sich prozentual am Kommanditkapital. Sie betragen (1)
1% für das Initiatorenrisiko, (2) 2 % für die Konzeption, (3) 0,75 % für die Steuer- und
Rechtsberatung, (4) 2% für das Marketing und (5) 1,75 % für das Immobilienmanagement,
insgesamt jedoch mindestens EUR 750.000 im Jahr der Aufnahme des Geschäftsbetriebs,
sowie (6) 7,5 % für die Eigenkapitalbeschaffung. Die Positionen (1) bis (3) erhält die per-
sönlich haftende Gesellschafterin. Die Position (4) erhält die für den Vertrieb zuständige
Genotrade eK. Die Positionen (5) und (6) erhält die objektführende Kommanditistin. 

(2) Die persönlich haftende Gesellschafterin erhält ab dem 1. Oktober 2007 eine jährliche
Haftungsvergütung in Höhe von 0,7% des jeweiligen Kommanditkapitals. Jeweiliges Komman-
ditkapital ist die Summe aller bis zum 31. Dezember des jeweiligen Kalenderjahres bestehen-
den Kapitaleinlagen (Kapitalkonto I und II). In der Zeichnungsphase wird die Vergütung aus
dem Durchschnittswert der Zeichnungsbeträge zeitanteilig berechnet. 

(3) Die fondsverwaltende Kommanditistin erhält ab dem 1. Oktober 2007 für ihre Arbeiten
eine jährliche Vergütung in Höhe von 0,3% des jeweiligen Kommanditkapitals. Absatz (1)
Sätze 2 und 3 gelten entsprechend. 

(4) Die objektführende Kommanditistin erhält für ihre Arbeiten eine jährliche Vergütung in
Höhe von 1,4% des jeweiligen Kommanditkapitals. Absatz (1) Sätze 2 und 3 gelten entspre-
chend. 

(5) Die Treuhandkommanditistin erhält von der Gesellschaft eine jährliche Vergütung in Höhe
von 0,12% des jeweiligen Kommanditkapitals. Absatz (1) Sätze 2 und 3 gelten entspre-
chend. Daneben führt die Treuhandkommanditistin die laufende steuerliche Beratung durch.
Diese ist Gegenstand eines eigenständigen Beratungsvertrags. Diese Beratungsleistungen
werden gesondert mit 0,12 % des Kommanditkapitals vergütet.

(6) Die Mittelverwendungskontrolleurin erhält während der Investitionsphase gemäß § 12
Abs. (1) von der Gesellschaft für ihre Kontrollarbeiten eine jährliche Vergütung in Höhe von
0,08% des jeweiligen Kommanditkapitals. Absatz (1) Sätze 2 und 3 gelten entsprechend. Bei
Ende der Investitionsphase im Laufe eines Wirtschaftsjahres findet keine zeitanteilige Kür-
zung statt. 

(7) Die Positionen gemäß den Absätzen (2) bis (6) sind zzgl. Umsatzsteuer zu vergüten.

(8) Die fondsverwaltende Kommanditistin ist verpflichtet, nach Eintritt der Fälligkeitsvoraus-
setzungen und nach Zustimmung der Mittelverwendungskontrolleurin die nach Maßgabe der
vorstehenden Absätze geschuldeten Tätigkeitsvergütungen unmittelbar an die jeweils
Berechtigten auszuzahlen.

(9) Die in den Absätzen (1) bis (6) festgelegten Vergütungen sind jeweils fällig zum 1. Januar
des Folgejahres. Die Begünstigten erhalten auf  die ihnen zustehenden Vergütungen auf
Anforderung eine quartalsweise Abschlagszahlung. Als Bemessungsgrundlage dienen
grundsätzlich aktuelle Ergebnisse der Gesellschaft. Etwaige Abweichungen sind zum Schluss
des jeweiligen Geschäftsjahres auszugleichen.

(10) Die objektführende Kommanditistin ist berechtigt, die Durchführung von Geschäftsfüh-
rungsaufgaben ganz oder teilweise an Dritte zu übertragen. Soweit hierdurch ein Vergü-
tungsanspruch eines Dritten gegen die Gesellschaft entstehen sollte, vermindert sich der
Vergütungsanspruch der objektführenden Kommanditistin bzw. ist dieser von ihr zu tragen. 

(11) Die Eigenkapitalbeschaffung sowie das Marketing übernimmt vollständig und exklusiv
die Genotrade eK mit Sitz in Schwäbisch Hall, eingetragen im Handelsregister des Amtsge-
richts Stuttgart, HRA 1331. Zusätzlich zum Ersatz der Kosten für die Eigenkapitalbeschaf-
fung gemäß Absatz (1) erhält sie für die Vermittlung von Anlegern das von den Kommandi-
tisten / Treugebern geleistete Agio. Mit Ablauf  der Widerrufsfrist sind die jeweiligen Beträge
unverzüglich seitens der fondsverwaltenden Kommanditistin (unter Freigabe der Mittelver-
wendungskontrolleurin) zugunsten der Genotrade eK freizugeben.

§ 17
Geschäftsführung / Vertretung

(1) Die persönlich haftende Gesellschafterin vertritt die Gesellschaft. Sie ist von der
Geschäftsführung ausgeschlossen.

(2) Die geschäftsführenden Kommanditistinnen führen die Geschäfte der Gesellschaft. Sie
handeln im Rahmen der Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrages. Sie sind insbesondere
befugt, die erforderlichen Verträge einzugehen. Sie sind bevollmächtigt, Untervollmachten zu
erteilen.

(3) Die Geschäftsführungsbefugnis ist gemäß dem Geschäftsverteilungsplan in die Ressorts
Fondsverwaltung und Immobilienmanagement unter teilt. Die Geschäftsführung im
Zusammenhang mit der Fondsverwaltung wird allein von der fondsverwaltenden Kommandi-
tistin ausgeübt. Die Geschäftsführung im Zusammenhang mit dem Immobilienmanagement
(Objektauswahl, Begutachtung/Prüfung der betroffenen Personen, Vermietung, laufende
Verwaltung, Objektverkauf) wird allein von der objektführenden Kommanditistin ausgeübt. Die
geschäftsführenden Kommanditistinnen können den Geschäftsverteilungsplan einvernehm-
lich ändern. Die Änderung bedarf  der Zustimmung der persönlich haftenden Gesellschafte-
rin. 

(4) Die persönlich haftende Gesellschafterin erteilt hiermit den geschäftsführenden Kom-
manditistinnen jeweils die unwiderrufliche Generalvollmacht zur Einzelvertretung der Gesell-
schaft in allen Belangen. Die geschäftsführenden Kommanditistinnen sind im Verhältnis zur
persönlich haftenden Gesellschafterin verpflichtet, die Gesellschaft lediglich im Rahmen der
ihnen gemäß Absatz (3) jeweils zustehenden Geschäftsführungsbefugnisse zu vertreten. Die
geschäftsführenden Kommanditistinnen und ihre jeweiligen Geschäftsführer/Prokuristen/Ver-
treter sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Die geschäftsführenden Kom-
manditistinnen können weiteren Dritten Untervollmachten erteilen sowie diese von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreien. 

(5) Für den Fall, dass beide oder eine der geschäftsführenden Kommanditistinnen ausfällt,
aus welchem Grunde auch immer, übernimmt die persönlich haftende Gesellschafterin an
ihrer Stelle die Geschäftsführung. 

§ 18
Gesellschafterbeschlüsse, Gesellschafterversammlung

(1) Gesellschafterbeschlüsse werden in ordentlichen und außerordentlichen Gesellschafter-
versammlungen unter Teilnahme der Treugeber abgehalten. Gesellschafterbeschlüsse kön-
nen auch im schriftlichen Abstimmungsverfahren gefasst werden, wenn diesem Verfahren
nicht innerhalb von 10 Tagen mit mindestens 30 % der Stimmen der Kommanditisten / Treu-
geber widersprochen wird. 

(2) Die ordentliche Gesellschafterversammlung findet einmal jährlich innerhalb der ersten
sechs Monate nach Ablauf  des Geschäftsjahres am Sitz der Gesellschaft statt, für das
Geschäftsjahr 2007 erstmals bis zum 30. Juni 2008.

(3) Außerordentliche Gesellschafterversammlungen werden von der fondsverwaltenden
Kommanditistin einberufen, wenn sie dies für erforderlich hält oder auf  Antrag der persön-
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lich haftenden Gesellschafterin, der objektführenden Kommanditistin, der Treuhandkomman-
ditistin oder von Kommanditisten oder Treugebern mit Kapitalanteilen von zusammen minde-
stens fünf  Prozent des gezeichneten Kommanditkapitals. Dieser Antrag ist an die fondsver-
waltende Kommanditistin zu richten.

(4) Die Gesellschafter (persönlich haftende Gesellschafterin und alle Kommanditisten) / Treu-
geber werden zu Gesellschafterversammlungen mit einer Frist von zwei Wochen durch die
fondsverwaltende Kommanditistin unter Bekanntgabe der Tagesordnung sowie die
Beschlussvorschläge der fondsverwaltenden Kommanditistin und der persönlich haftenden
Gesellschafterin, des Tagungsortes und der Uhrzeit, zu der die Versammlung beginnt, schrift-
lich geladen. Die Ladungsfrist beginnt am Tag der Aufgabe der Ladung zur Post. Die Ladung
hat an die der Gesellschaft zuletzt bekannt gegebene Adresse des Gesellschafters / Treuge-
bers zu erfolgen. Der Ladung an die Kommanditisten / Treugeber ist zusätzlich ein Stimm-
zettel beizufügen. 

(5) Im Wege eines schriftlichen Abstimmungsverfahrens (Brief  oder Fax) hat die fondsver-
waltende Kommanditistin die Gesellschafter / Treugeber schriftlich, per Brief  oder Fax unter
Beifügung einer Liste der Abstimmungsgegenstände zur schriftlichen Abstimmung aufzufor-
dern. In dem Aufforderungsschreiben ist eine Frist von mindestens zwei Wochen anzugeben,
bis zu der die schriftliche Stimmabgabe bei der fondsverwaltenden Kommanditistin eingegan-
gen sein muss. Gibt ein Gesellschafter / Treugeber seine Stimme nicht innerhalb dieser Frist
ab, gilt § 20 Abs. (1) Satz 3 entsprechend.

(6) Bei ordentlichen und außerordentlichen Gesellschafterversammlungen leitet die fonds-
verwaltende Kommanditistin oder ein von dieser bestellter Vertreter die Versammlung.

(7) Gesellschafterversammlungen sind beschlussfähig, wenn mehr als 50 Prozent des Kom-
manditkapitals anwesend oder vertreten sind. Bei Abstimmung im Wege des schriftlichen
Abstimmungsverfahrens gilt Satz 1 entsprechend.

(8) Wird Beschlussfähigkeit nicht erreicht, so ist eine zweite Versammlung mit einer Ladungs-
frist von zwei Wochen und gleicher Tagesordnung einzuberufen. Diese Versammlung ist
beschlussfähig, unabhängig von der Höhe des anwesenden, vertretenen oder teilnehmenden
Kapitals, wenn auf  diese Bestimmung in der Einberufung hingewiesen wird und soweit ihre
Tagesordnung der vorangegangenen, nicht beschlußfähigen Sitzung entspricht. Bei Abstim-
mung im Wege des schriftlichen Abstimmungsverfahrens gelten Satz 1 und 2 entsprechend.

(9) Die Kosten der Gesellschafterversammlung und des schriftlichen Abstimmungsverfahrens
sind, mit Ausnahme der persönlichen Kosten der Gesellschafter / Treugeber, von der Gesell-
schaft zu tragen.

§ 19
Gegenstand der Beschlussfassung

Gegenstand der Beschlussfassung sind insbesondere folgende Angelegenheiten:

1. Feststellung und Genehmigung des Jahresabschlusses,
2. Gewinnverwendung,
3. Entlastung der Geschäftsführung,
4. Ausschluss eines Gesellschafters oder Treugebers, soweit nicht dieser Vertrag gesonderte
Regelungen trifft,
5. Auflösung oder Umwandlung der Gesellschaft oder Einbringung des Gesellschaftsvermö-
gens in ein anderes Unternehmen oder die Veräußerung des Gesellschaftsvermögens im
Ganzen,
6. Änderungen des Gesellschaftsvertrages,
7. Ausführung von Rechtsgeschäften und Handlungen, die über den üblichen Geschäftsbe-
trieb der Gesellschaft hinausgehen,
8. Alle sonstigen Angelegenheiten, die nach diesem Gesellschaftsvertrag oder dem Gesetz
der Entscheidungskompetenz der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind.

§ 20
Beschlussfassung

(1) Gesellschafterbeschlüsse werden mit einer Mehrheit von 75 Prozent der abgegebenen
Stimmen gefasst. Je volle EUR 250 Kapitaleinlage gewähren eine Stimme. Stimmenthaltungen
gelten als nicht abgegebene Stimmen. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.

(2) Folgende Beschlüsse bedürfen einer Mehrheit von 75 Prozent aller vorhandenen Stim-
men sowie der Zustimmung der Treuhandkommanditistin und der fondsverwaltenden Kom-
manditistin:

a) Auflösung oder Umwandlung der Gesellschaft oder Einbringung des Vermögens der
Gesellschaft in ein anderes Unternehmen oder Veräußerung des Gesellschaftsvermögens im
Ganzen,

b) Änderungen des Gesellschaftsvertrages,

(3) Der Beschluss zur Einführung einer Nachschusspflicht bedarf  der Zustimmung sämtlicher
Gesellschafter / Treugeber. 

(4) Treugeber werden in der Gesellschafterversammlung oder bei schriftlichen Abstimmun-
gen regelmäßig von der Treuhandkommanditistin vertreten, es sei denn, sie sind selbst

anwesend bzw. nehmen selbst an der schriftlichen Abstimmung teil. Die Kommanditisten /
Treugeber können, soweit sie nicht selbst in der Gesellschafterversammlung anwesend sind
oder bei schriftlicher Abstimmung ihr Stimmrecht nicht selbst ausüben, sich durch Dritte bei
der Ausübung des Stimmrechts und der Wahrnehmung der Gesellschafterrechte in Gesell-
schafterversammlungen vertreten lassen. 

(5) Die Treugeber können, soweit sie nicht selbst in der Gesellschafterversammlung anwe-
send oder anderweitig vertreten sind oder ihr Stimmrecht bei schriftlicher Abstimmung nicht
selbst oder durch einen anderen Vertreter ausüben, der Treuhandkommanditistin Weisungen
zur Ausübung des Stimmrechts erteilen. Die Treuhandkommanditistin kann nach den ihr
erteilten Weisungen für die von ihr treuhänderisch gehaltenen Kapitalanteile unterschiedliche
Stimmen abgeben. Soweit keine Weisungen erteilt sind, stimmt die Treuhandkommanditistin
einheitlich ab und folgt den Beschlussvorschlägen der fondsverwaltenden Kommanditistin.

(6) Der Versammlungsleiter - bei schriftlicher Abstimmung die fondsverwaltende Kommandi-
tistin - fertigt über die gefassten Beschlüsse ein schriftliches Protokoll an, das der Versamm-
lungsleiter, die fondsverwaltende Kommanditistin und die Treuhandkommanditistin unter-
zeichnen und den Gesellschaftern / Treugebern zuzusenden ist.

(7) Die Geltendmachung der Unwirksamkeit von Gesellschafterbeschlüssen ist innerhalb einer
Ausschlussfrist von einem Monat seit dem Datum der Beschlussfassung durch Klage mög-
lich. Soweit ein Gesellschafter / Treugeber an dem Beschluss nicht mitgewirkt hat, beginnt
die Frist mit dem Datum der Absendung des Beschlussprotokolls. Nach Fristablauf  gelten
etwaige Mängel als geheilt.

§ 21
Übertragung von Kapitalanteilen 

(1) Die Kommanditisten / Treugeber können ihren Kapitalanteil nach vorheriger schriftlicher
Zustimmung der fondsverwaltenden Kommanditistin kostenpflichtig als Ganzes jederzeit
übertragen. Der Kommanditist/Treugeber ist verpflichtet, die Übertragung seines Kapitalan-
teils zunächst der persönlich haftenden Gesellschafterin in schriftlicher Form anzubieten.
Nimmt die persönlich haftende Gesellschafterin das Angebot nicht innerhalb von 2 Wochen
an, ist der Kommanditist / Treugeber berechtigt, seinen Kapitalanteil einem Dritten zu den
gleichen oder zu für den Dritten schlechteren Bedingungen anzubieten. Die fondsverwal-
tende Kommanditistin hat das Recht, der Übertragung bei Vorliegen eines wichtigen Grundes
zu widersprechen. Die Verweigerung der Zustimmung ist insbesondere dann berechtigt,
wenn in der Person des Verfügungsempfängers ein wichtiger Grund vorliegt. Die vorstehen-
den Regelungen gelten nicht für Verfügungen zu Gunsten von Angehörigen im Sinne des §
15 Abs.1 Nr. 2 und 3 Abgabenordnung (Ehegatte, Kinder, Eltern).

(2) Eine Übertragung des Kapitalanteils eines Treugebers ist nur wirksam, wenn gleichzeitig
sämtliche Rechte und Pflichten aus dem zwischen dem Treugeber und der Treuhandkomman-
ditistin abgeschlossenen Treuhandvertrag auf  den Erwerber übergehen. Die Treuhandkom-
manditistin ist für diesen Fall mit dem Eintritt des Erwerbers in den Treuhandvertrag einver-
standen.

(3) Diese Regelungen gelten entsprechend für die Verpfändung von Kapitalanteilen, deren
Sicherungsübereignung oder die Bestellung eines Nießbrauchs.

(4) Bei Tod eines Kommanditisten / Treugebers geht sein Kapitalanteil auf  den oder die
Erben oder Vermächtnisnehmer über. Testamentsvollstreckung ist zulässig. Erben, Vermächt-
nisnehmer und Testamentsvollstrecker müssen den Nachweis ihrer Berechtigung durch Vor-
lage einer entsprechenden Urkunde nachweisen. Mehrere Rechtsnachfolger eines Komman-
ditisten / Treugebers haben zur Ausübung ihrer Gesellschafterrechte einen gemeinsamen
Vertreter zu bestellen. Solange ein Vertreter nicht bestellt oder die Rechtsnachfolge nicht
nachgewiesen ist, ruhen die Rechte für den betreffenden Kapitalanteil, mit Ausnahme der
Ergebnisbeteiligung.

(5) Für ihre Mitwirkung bei Übertragungen gemäß den vorstehenden Absätzen haben die
fondsverwaltende Kommanditistin und die Treuhandkommanditistin gegenüber dem verfü-
genden Kommanditisten / Treugeber Anspruch auf  Entrichtung einer Gebühr in Höhe von ins-
gesamt 1 % (je 0,5 % für jede von ihnen) bezogen auf  das Beteiligungskapital der von der
Übertragung betroffenen Beteiligung. Außer in den Fällen der Absätze (3) und (4) ist der
neue Kommanditist / Treugeber außerdem verpflichtet, bei Eintritt in die Gesellschaft ein Agio
gemäß § 7 Abs. (2) zu zahlen.

§ 22
Auflösung der Gesellschaft

(1) Soweit dieser Gesellschaftsvertrag keine abweichende Regelung enthält, wird im Falle des
Ausscheidens eines Gesellschafters die Gesellschaft unter den verbleibenden Gesellschaftern
fortgesetzt.

(2) Bei Auflösung der Gesellschaft hat eine Liquidation stattzufinden. Die fondsverwaltende
Kommanditistin übernimmt die Tätigkeit des Liquidators. Der Liquidator liquidiert das dann -
nach den Auszahlungsjahren - verbliebene Gesellschaftsvermögen nach eigenem Ermessen. 

(3) Gewinne und Verluste aus der Abwicklung des Gesellschaftsvermögens werden den
Gesellschaftern und Treugebern entsprechend den Vorschriften über die Ergebnisverteilung
zugewiesen.
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§ 23
Kündigung

(1) Das Gesellschaftsverhältnis kann von der persönlich haftenden Gesellschafterin, den
geschäftsführenden Kommanditistinnen und dem Kommanditisten / Treugeber aus wichtigem
Grund außerordentlich gekündigt werden. Ein wichtiger Grund liegt für den Kommanditisten
/ Treugeber insbesondere dann vor, wenn über das Vermögen der Gesellschaft das Insol-
venzverfahren eröffnet oder die Eröffnung eines solchen mangels Masse abgelehnt wird. 

(2) Die Treuhandkommanditistin kann das Gesellschaftsverhältnis mit einer Frist von 6 Mona-
ten zum Ende eines Geschäftsjahres ordentlich kündigen. Für die Einhaltung der Kündigungs-
frist ist der Eingang der Kündigungserklärung bei der fondsverwaltenden Kommanditistin
maßgeblich.

(3) Die Kommanditisten können das Gesellschaftsverhältnis mit einer Kündigungsfrist von
drei Monaten zum Monatsende ordentlich kündigen, erstmals mit Wirkung zum 31. März
2010. Die Kündigung hat schriftlich per eingeschriebenen Brief  an die Gesellschaft zu erfol-
gen. 

(4) Die Kündigung ist ausgeschlossen, wenn wesentliche Belange der Gesellschaft beein-
trächtigt werden, insbesondere die Existenz der Gesellschaft oder einer ihrer Gesellschafter
dadurch verschlechtert oder bedroht wird oder eine existenzgefährdende Situation weiter
verschlechtert wird. 

(5) Beschließt die Gesellschafterversammlung innerhalb einer Frist von 90 Tagen nach
Zugang einer Kündigung die Liquidation, so scheidet der kündigende Gesellschafter nicht aus
der Gesellschaft aus, sondern verbleibt bis zum Abschluss der Liquidation in der Gesellschaft.

§ 24
Ausscheiden von Gesellschaftern / Treugebern

(1) Ein Gesellschafter / Treugeber scheidet aus der Gesellschaft aus, wenn alternativ eine der
nachfolgend genannten Voraussetzungen erfüllt ist:

a) Der Gesellschafter / Treugeber hat das zwischen ihm und der Gesellschaft bestehende
Gesellschaftsverhältnis wirksam gekündigt.

b) Die übrigen Gesellschafter / Treugeber beschließen mit einer Mehrheit von mindestens 75
Prozent der vorhandenen Stimmen und unter Zustimmung der fondsverwaltenden Komman-
ditistin den Ausschluss des Gesellschafters / Treugebers wegen eines vorsätzlichen oder
grob fahrlässigen Verstoßes gegen wesentliche Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages.

c) Wird über das Vermögen des Gesellschafters / Treugebers das Insolvenzverfahren eröff-
net, die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt oder sein Kapitalan-
teil von einem Gläubiger gepfändet und die Vollstreckungsmaßnahme nicht innerhalb von 3
Monaten aufgehoben oder legt er die eidesstattliche Versicherung ab, scheidet der Gesell-
schafter oder Treugeber aus der Gesellschaft aus, wenn die fondsverwaltende Kommanditi-
stin dies schriftlich gegenüber dem ausscheidenden Gesellschafter / Treugeber verlangt.

d) Die persönlich haftende Gesellschafterin, die Treuhandkommanditistin, die fondsverwal-
tende Kommanditistin oder die objektführende Kommanditistin scheiden aus der Gesellschaft
aus, wenn wegen eines vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verstoßes gegen wesentliche
Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages die übrigen Gesellschafter / Treugeber mit einer
Mehrheit von mindestens 75 Prozent aller vorhandenen Stimmen wirksam deren Ausschluss
aus der Gesellschaft beschließen.

(2) Das Ausscheiden eines Gesellschafters / Treugebers wird in den o. g. Fällen wirksam im
Fall der ordentlichen Kündigung mit Ablauf  der ordentlichen Kündigungsfrist, im Fall der Kün-
digung aus wichtigem Grund mit Zugang der Kündigungserklärung, im Falle eines Gesell-
schafterbeschlusses über den Ausschluss des Gesellschafters / Treugebers mit Beschluss-
fassung und im Fall der Insolvenz mit Abgabe der schriftlichen Erklärung der fondsverwalten-
den Kommanditistin über das Ausscheiden des Gesellschafters / Treugebers.

(3) Bei Ausscheiden eines Gesellschafters / Treugebers wird die Gesellschaft nicht aufgelöst,
sondern mit den verbleibenden Gesellschaftern / Treugebern wie folgt fortgesetzt:

a) Im Falle des Ausscheidens der persönlich haftenden Gesellschafterin sind die verbleiben-
den Gesellschafter / Treugeber verpflichtet, eine geeignete juristische oder natürliche Person
als neue persönlich haftende Gesellschafterin in die Gesellschaft aufzunehmen. Sämtliche
Gesellschafter / Treugeber bevollmächtigen bereits jetzt die fondsverwaltende Kommanditi-
stin, unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB, mit Zustimmung der objekt-
führenden Kommanditistin eine neue persönlich haftende Gesellschafterin zu bestimmen.
Soweit nicht innerhalb einer Frist von 2 Monaten eine neue persönlich haftende Gesellschaf-
terin bestimmt wird, ist die objektführende Kommanditistin beauftragt und bevollmächtigt,
unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB eine neue persönlich haftende
Gesellschafterin zu bestimmen. Sollte nicht innerhalb einer Frist von 4 Monaten durch die
fondsverwaltende Kommanditistin und/oder die objektführende Kommanditistin eine neue
persönlich haftende Gesellschafterin bestimmt sein, wird die Gesellschaft aufgelöst.

b) Im Falle des Ausscheidens von beiden oder einer der geschäftsführenden Kommanditistin-
nen oder im Falle der Niederlegung oder des Entzugs der Geschäftsführung tritt die persön-
lich haftende Gesellschafterin an die jeweilige Stelle. Ist auch das nicht möglich, ist eine

außerordentliche Gesellschafterversammlung einzuberufen, in der eine neue fondsverwal-
tende und / oder objektführende Kommanditistin in die Gesellschaft aufgenommen und / oder
bestellt wird. Dieser Beschluss wird mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen
gefasst. Bis zur Bestellung einer neuen fondsverwaltenden oder objektführenden Komman-
ditistin ist die jeweils andere der beiden geschäftsführenden Kommanditistinnen bzw. - in
dem Fall, dass beide geschäftsführenden Kommanditistinnen ausgeschieden sind - die per-
sönlich haftende Gesellschafterin alleine zur Geschäftsführung der Gesellschaft befugt.

c) Bei Ausscheiden der Treuhandkommanditistin wird eine neue Treuhandkommanditistin in
die Gesellschaft aufgenommen und bestellt. Die neue Treuhandkommanditistin und die Treu-
geber treten im Wege der Sonderrechtsnachfolge in alle Rechte und Pflichten aus den bishe-
rigen Treuhand- und Gesellschaftsverträgen ein. Die Wahl der neuen Treuhandkommanditi-
stin hat in einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung zu erfolgen. Die Übertragung
der Rechte und Pflichten der ausscheidenden Treuhandkommanditistin auf  die neue Treu-
handkommanditistin erfolgt auf  Kosten der Gesellschaft.

d) Im Falle des Ausscheidens eines Kommanditisten / Treugebers wächst dessen Kapitalan-
teil vorbehaltlich der Regelungen des § 6 Abs. (4) den übrigen Gesellschaftern und Treuge-
bern im Verhältnis ihrer Kapitalanteile mittelbar an.

(4) Im Falle eines Ausscheidens nach §§ 23, 24 Abs. (1) hat der ausscheidende Gesellschaf-
ter / Treugeber die Gesellschaft und die übrigen Gesellschafter von jedem aus dem Ausschei-
den resultierenden direkten oder indirekten Nachteil sowie von jeglichen auf  Grund des Aus-
scheidens anfallenden Steuern, die per saldo zu einer Mehrbelastung der Gesellschaft oder
der übrigen Gesellschafter führen, freizustellen, auch soweit diese erst in der Zukunft entste-
hen sollten. Bei der Berechnung ist pauschaliert der Grenzsteuersatz (Einkommensteuer)
zzgl. Solidaritätszuschlag des jeweiligen Veranlagungszeitraums anzusetzen. Des Weiteren
ist anzunehmen, dass die Nachteile und Steuern bzw. Steuermehrbelastungen in voller Höhe
(Gesamtsumme aller Zeiträume) sofort entstehen. Insbesondere sind keine Diskontierungen
vorzunehmen und Zinswirkungen und Folgewirkungen in zukünftigen Zeiträumen auch sonst
nicht zu berücksichtigen. 

(5) Für den Fall, dass ein Treugeber seine mittelbare Beteiligung in eine Kommanditbeteili-
gung umwandelt (Beteiligungswechsel), bestimmen sich die Rechtsfolgen ausschließlich nach
§ 6 Abs. (4). 

§ 25
Abfindung

(1) Der nach § 23 oder § 24 Abs. (1) ausscheidende Kommanditist / Treugeber hat
Anspruch auf  eine Abfindung. Die Abfindung wird von der fondsverwaltenden Kommanditistin
ausgezahlt. Die Höhe der Abfindung beträgt bei einem Ausscheiden in den ersten vier Jah-
ren nach dem Ende der Platzierungsphase gemäß § 10 Abs. (2) 85 Prozent und bei einem
Ausscheiden ab dem vierten Jahr nach dem Ende der Platzierungsphase 90 Prozent der ein-
gezahlten Einlage (ausschließlich Agio). Bereits zurückgezahlte Einlagen werden vom Abfin-
dungsbetrag abgezogen.  

(2) Im Falle der ordentlichen Kündigung des Gesellschaftsvertrags erhält der Kommanditist
/ Treugeber abweichend von Absatz (1) eine Abfindung, die um eine Abwicklungspauschale
gekürzt ist. Die Höhe der Abwicklungspauschale beträgt jeweils 0,5 Prozent des Kapitalan-
teils für die fondsverwaltende Kommanditistin und für die Treuhandkommanditistin zuzüglich
gesetzlicher Umsatzsteuer. 

(3) Die Abfindung ist grundsätzlich zum Ende des Jahres fällig, in dem der Gesellschafter /
Treugeber ausgeschieden ist. Die Abfindung kann in bis zu drei vierteljährlichen Raten aus-
bezahlt werden, wenn die Liquiditätslage der Gesellschaft die Auszahlung in einem Betrag
nicht zulässt. Ob im Einzelfall die Liquiditätslage der Gesellschaft einer Auszahlung entgegen-
steht, entscheidet allein die fondsverwaltende Kommanditistin.

(4) Ein Anspruch eines ausscheidenden Gesellschafters / Treugebers auf  Stellung von
Sicherheiten besteht nicht.

§ 26
Berichtswesen, Einsichtsrecht, einheitliche und gesonderte Gewinnfeststellung

(1) Die geschäftsführenden Kommanditistinnen übersenden an die Gesellschafter / Treuge-
ber innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Geschäftsjahres einen Jahresbericht, beste-
hend aus:

a) dem festgestellten Jahresabschluss der Gesellschaft,

b) einem Bericht über die Entwicklung der Gesellschaft und deren Kapitalanlagen im abge-
laufenen Geschäftsjahr.

Die Gesellschafter / Treugeber sind zur Einsicht in die Handelsbücher und Papiere der Gesell-
schaft berechtigt. 

(2) Die fondsverwaltende Kommanditistin wird fristgerecht die erforderlichen Maßnahmen
zur Erstellung und Einreichung der Erklärung zur gesonderten Feststellung der Besteue-
rungsgrundlagen einleiten. Die Kosten hierfür trägt die Gesellschaft.

(3) Die Gesellschafter / Treugeber sind verpflichtet, der fondsverwaltenden Kommanditistin 
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bis spätestens 28. Februar des nachfolgenden Jahres Aufstellungen ihrer Sonderbetriebs-
ausgaben für das jeweils vergangene Jahr zu übermitteln. Auf  eine Berücksichtigung der
Sonderbetriebsausgaben bei Erstellung der Erklärung zur gesonderten Feststellung der
Besteuerungsgrundlagen besteht bei deren Übermittlung nach Ablauf  dieses Datums grund-
sätzlich kein Anspruch.

§ 27
Freistellung

(1) Die Gesellschaft stellt die persönlich haftende Gesellschafterin, die geschäftsführenden
Kommanditistinnen und die Treuhandkommanditistin und die jeweils angestellten Geschäfts-
führer sowie deren jeweilige Erfüllungsgehilfen (zusammen „Freistellungsberechtigte“) voll-
umfänglich von jedem Schaden und jeder Haftung frei, die den Freistellungsberechtigten aus
ihrer Tätigkeit für die Gesellschaft erwachsen könnte. Die Freistellung umfasst auch die
Kosten der Rechtsverfolgung und der Rechtsverteidigung. Die Freistellung hat auf  erstes
Anfordern zu erfolgen. Ein Anspruch auf  Freistellung ist ausgeschlossen, wenn der betref-
fende Freistellungsberechtigte vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt hat. Bei Meinungs-
verschiedenheiten darüber, ob der Freistellungsberechtigte vorsätzlich oder grob fahrlässig
gehandelt hat, hat dieser Anspruch auf  Freistellung bis zur rechtskräftigen Entscheidung
über die Meinungsverschiedenheit; wird Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit festgestellt, hat
der Freistellungsberechtigte gegebenenfalls bereits empfangene Leistungen zurück zu
erstatten.

(2) Gesellschafter und Treugeber haften für die Freistellungsverpflichtung bis zur Höhe der
noch nicht abgerufenen bzw. einbezahlten Zeichnungssummen und der von der Gesellschaft
vorgenommenen Ausschüttungen.

§ 28
Wettbewerb

Die persönlich haftende Gesellschafterin, die geschäftsführenden Kommanditistinnen sowie
die Treuhandkommanditistin und deren jeweilige gesetzliche Vertreter sowie die Kommandi-
tisten / Treugeber unterliegen keinem Wettbewerbsverbot.

§ 29
Schriftverkehr

Schriftliche Mitteilungen an die Gesellschafter / Treugeber werden wahlweise per e-Mail,
durch einfachen Brief  oder per Telefax an die auf  der Beitrittserklärung angegebene Adresse
übersandt, es sei denn, das Gesetz schreibt eine strengere Form zwingend vor. Die Gesell-
schafter und Treugeber sind verpflichtet, der Gesellschaft unverzüglich und unaufgefordert
mitzuteilen, wenn und soweit sich persönliche Daten ändern sollten. Die Änderungen werden
im Verhältnis zur fondsverwaltenden Kommanditistin eine Woche nach Zugang der Mitteilung
wirksam.

§ 30
Sonstiges

(1) Änderungen und Ergänzungen dieses Gesellschaftsvertrages bedürfen der Schriftform,
soweit nicht zwingend ein strengeres Formerfordernis gilt. Die Schriftform gilt auch für die
Änderung dieser Schriftformklausel. Die Schriftform gilt als gewahrt, wenn ein entsprechen-
der Gesellschafterbeschluss nach den Regelungen dieses Vertrages gefasst und protokolliert
ist.

(2) Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Dieser Gesellschaftsvertrag enthält, soweit das
Gesellschaftsverhältnis betroffen ist, alle Regelungen zwischen den Gesellschaftern / Treuge-
bern untereinander und zur Gesellschaft.

(3) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein
oder werden, oder sollte sich in diesem Vertrag eine Lücke befinden, so soll dadurch die Gül-
tigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt werden. Die Parteien verpflichten sich,
anstelle der unwirksamen Bestimmung oder zur Ausfüllung der Lücke eine Regelung zu ver-
einbaren, die, soweit rechtlich zulässig, der entfallenden Bestimmung wirtschaftlich am näch-
sten kommt bzw. dem am nächsten kommt, was die Parteien nach dem Sinn und Zweck die-
ses Vertrages beabsichtigten.

(4) Dieser Vertrag unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland
unter Ausschluss der Vorschriften des Deutschen Internationalen Privatrechts. Sollte ein
Kommanditist / Treugeber eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzen oder sich dessen
Sitz im Ausland befinden, so hat der Kommanditist / Treugeber die nach der jeweiligen aus-
ländischen Rechtsordnung einschlägigen Vorschriften über das Zustandekommen und die
Durchführung dieses Vertrages, soweit diese nach der jeweiligen Rechtsordnung neben oder
an Stelle des Rechts der Bundesrepublik Deutschland anwendbar sein sollten, selbst zu prü-
fen und die Gesellschaft über diese Auswirkungen entsprechend zu unterrichten.

(5) Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist der Sitz der Gesellschaft.

Rödermark, den 28.09.2007

_______________________________________________
CIS Deutschland AG
Thomas Heinzinger

_______________________________________________
Genohaus GmbH & Co. KG
Jens Meier

_______________________________________________
CIS Fondsverwaltungs AG & Co. KG
Thomas Heinzinger

_________________________________
GRÜTZMACHER GRAVERT GMBH
Katrin Gäbler
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20.2. Treuhandvertrag

Treuhandvertrag

Zwischen 

Herrn/ Frau ___________________, näher in der Beitrittserklärung („Zeichnungs-
schein“) bezeichnet,

- im Folgenden „Treugeber“ genannt -

und

GRÜTZMACHER GRAVERT GMBH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesell-
schaft, Broßstraße 6, 60487 Frankfurt am Main,

- im Folgenden „Treuhandkommanditistin“ genannt -

wird folgender Vertrag geschlossen. 

Präambel

Der Treugeber beabsichtigt, sich an der GenoHausFonds I AG & Co. KG

- nachstehend „Gesellschaft“ genannt -

mittelbar zu beteiligen.

Die Treuhandkommanditistin tritt als unmittelbare Gesellschafterin der Gesellschaft im eige-
nen Namen, aber für Rechnung des Treugebers nach näherer Maßgabe der nachstehenden
Regelungen dieses Vertrags sowie des Gesellschaftsvertrags der Gesellschaft auf. 

Der Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft ist den Parteien bekannt und Grundlage dieses
Treuhandvertrages. 

§ 1
Zustandekommen

(1) Dieser Vertrag kommt zustande, indem die fondsverwaltende Kommanditistin als Vertre-
terin der Treuhandkommanditistin den vom Treugeber unterzeichneten Zeichnungsschein
sowie das unterzeichnete Beratungsprotokoll innerhalb der Annahmefrist von 2 Wochen
gegenzeichnet. 

(2) Der Treugeber beauftragt die Treuhandkommanditistin, ihren Kapitalanteil gemäß § 5
Abs. 3 Gesellschaftsvertrag zu erhöhen. Der Treugeber verzichtet auf  den Zugang der
Annahmeerklärung.

(3) Etwaige Widerrufsrechte des Treugebers bleiben unberührt. 

§ 2
Treuhandauftrag

(1) Der Treugeber beauftragt die Treuhandkommanditistin, ihre Pflichteinlage gemäß § 5
Absatz (3) Gesellschaftsvertrag zu erhöhen, und zwar auf  1 % des im Zeichnungsschein
angegebenen Betrags (Kapitaleinlage). Den dadurch entstehenden Teil ihres Kapitalanteils
an der Gesellschaft hält die Treuhandkommanditistin im eigenen Namen, aber treuhänderisch
für Rechnung und im Interesse des Treugebers. 

(2) Daneben ist die Treuhandkommanditistin mit der Ausführung der Verwaltung gemäß § 5
beauftragt. 

§ 3
Ausführung des Treuhandauftrages und Zahlungsverpflichtungen

(1) Die Treuhandkommanditistin führt den Treuhandauftrag aus, wenn

a) der Treuhandvertrag gemäß § 1 zustande gekommen ist,
b) die im Zeichnungsschein genannte Widerrufsfrist abgelaufen ist,
c) die Kapitaleinlage und das Agio auf  das gemäß § 4 Abs. 1 eingerichtete Einzahlungskonto
eingegangen ist, 
d) und der Treugeber in das gemäß § 8 Abs. (1) zu errichtende Register eingetragen wurde. 

(2) Die Treuhandkommanditistin führt den Treuhandauftrag gemäß § 2 Abs. (1) dadurch
aus, dass sie gegenüber der Gesellschaft erklärt, ihre Kapitaleinlage um die vom Treugeber
im Zeichnungsschein angegebene Beteiligungssumme zu erhöhen und den so begründeten
Teil ihres Kommanditanteils treuhänderisch für den Treugeber zu halten. Die Aufteilung der
Kapitaleinlage in Hafteinlage und Pflichteinlage bestimmt sich nach § 9 Abs. (5) Gesell-
schaftsvertrag. 

§ 4
Einzahlungskonto

(1) Die Gesellschaft richtet ein Konto ein („Einzahlungskonto“). Die Vereinbarungen der

Gesellschaft mit den kontoführenden Kreditinstituten müssen vorsehen, dass die Gesellschaft
über das Einzahlungskonto und alle sonstigen Bankkonten der Gesellschaft nur mit Zustim-
mung der Treuhandkommanditistin und der Mittelverwendungskontrolleurin (§ 12 Gesell-
schaftsvertrag) verfügen kann. 

(2) Wird der Treuhandvertrag bis zu seiner Auflösung gemäß § 16 Abs. (1) oder bis zur
Beendigung der Zeichnungsphase gemäß § 10 Abs. (2) Gesellschaftsvertrag von der Treu-
handkommanditistin nicht gemäß § 3 ausgeführt, werden die vom Treugeber eingezahlten
Geldmittel an ihn oder eine von ihm benannte dritte Person zurückerstattet. Die angefallenen
Zinsen stehen der Gesellschaft zu.

§ 5
Treuhandverwaltung

(1) Die Treuhandkommanditistin ist verpflichtet, das Treuhandvermögen getrennt von ihrem
sonstigen Vermögen zu verwalten. Die Zusammenführung der Kapitaleinlage eines Treuge-
bers mit Kapitaleinlagen anderer Treugeber der Gesellschaft auf  einem bei einem Kreditin-
stitut unterhaltenen Einzahlungskonto (§ 4 Abs. (1)) bleibt unberührt, wenn die getrennte
Verwaltung sichergestellt ist. 

(2) Die Treuhandkommanditistin wird alles, was sie zur Ausführung dieses Treuhandvertrags
und aus ihrer treuhänderischen Tätigkeit erlangt hat, an den Treugeber herausgeben, soweit
es diesem nach dem Treuhandvertrag zusteht. Für die Herausgabe des treuhänderisch
gehaltenen Teils des Kapitalanteils gilt § 17.

(3) Die Treuhandkommanditistin ist berechtigt, sich zur Durchführung der ihr übertragenen
Aufgaben geeigneter Erfüllungshilfen zu bedienen.

§ 6
Abtretungen, Stimmrechtsüberlassung

(1) Gemäß den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags soll die Rechtsstellung des Treuge-
bers, soweit rechtlich möglich, der eines unmittelbaren Gesellschafters angenähert werden.
Für den Fall, dass dies rechtlich nicht oder nicht im vorgesehenen Umfang möglich ist, wer-
den vorsorglich die nachstehenden Abtretungen erklärt bzw. Vollmachten erteilt.

(2) Die Treuhandkommanditistin tritt an den Treugeber sämtliche Zahlungsansprüche aus
dem für ihn treuhänderisch gehaltenen Teil ihres Kapitalanteils ab, z. B. die anteiligen
Ansprüche auf  Ausschüttungen im Sinne von § 14 Abs. (7) Gesellschaftsvertrag, auf  das im
Fall des Ausscheidens aus der Gesellschaft entstehende anteilige Abfindungsguthaben und
auf  den Anteil am Liquidationserlös. Der Treugeber nimmt die Abtretung an. 

(3) Die Treuhandkommanditistin erteilt dem Treugeber hiermit Vollmacht zur Ausübung
sämtlicher Mitgliedschaftsrechte, die auf  den für ihn treuhänderisch gehaltenen Teil ihres
Kapitalanteils entfallen, insbesondere für die Ausübung des Informations-, des Kontroll- und
des Stimmrechts. Die Treuhandkommanditistin kann die Vollmacht aus wichtigem Grund
widerrufen. 

(4) Die Treuhandkommanditistin ist berechtigt, die auf  den von ihr treuhänderisch für den
Treugeber gehaltenen Teil ihres Kapitalanteils entfallenden Stimmrechte gemäß § 20 Absatz
(5) Gesellschaftsvertrag auszuüben, wenn der Treugeber keine Weisungen zur Ausübung des
Stimmrechts erteilt hat.

§ 7
Vergütung, Aufwendungsersatz, Freistellung

(1) Die Treuhandkommanditistin erhält zur Abgeltung der Durchführung aller von ihr abge-
schlossenen Treuhandverträge von der Gesellschaft die in § 16 Absatz (5) Gesellschaftsver-
trag vereinbarte Vergütung.

(2) Für ihre Mitwirkung bei Verfügungen gem. § 13 Absatz (1) oder § 15 haben die fonds-
verwaltende Kommanditistin und die Treuhandkommanditistin gegenüber dem verfügenden
Treugeber je Verfügung Anspruch auf  Entrichtung einer Gebühr in Höhe von insgesamt 1 %
(je 0,5 % für jeden von ihnen) bezogen auf  das jeweilige Beteiligungskapital der von der
Übertragung betroffenen Beteiligung.

(3) Die Treuhandkommanditistin hat Anspruch auf  Ersatz aller Aufwendungen durch den
Treugeber, insbesondere Auslagen, die darüber hinaus im Zusammenhang mit der Über-
nahme und der Verwaltung der treuhänderisch für den Treugeber übernommenen Beteili-
gung entstehen. Sie kann Vorschussleistungen auf  voraussichtlichen Aufwand beanspru-
chen. Der Aufwendungsersatz gemäß Satz 1 wird bei Fälligkeit unmittelbar dem Kapitalkonto
des Treugebers belastet.

(4) Die Treuhandkommanditistin hat Anspruch darauf, dass der Treugeber sie von sämtlichen
Verbindlichkeiten freistellt, die im Zusammenhang mit der Übernahme und der Verwaltung
des treuhänderisch für ihn übernommenen Teils ihres Kapitalanteils stehen und anteilig auf
diesen Teil entfallen. Dabei wird die für die Treuhandkommanditistin im Handelsregister ein-
getragene Hafteinlage dem Treugeber mit dem Anteil zugerechnet, der dem Verhältnis des
für ihn gemäß § 13 Absatz (1) Buchstabe a) Gesellschaftsvertrag geführten Kapitalkontos I
zur Summe der für alle Treugeber der Treuhandkommanditistin geführten Kapitalkonten I
zum jeweils maßgeblichen Zeitpunkt entspricht. Absatz (3), letzter Satz, gilt entsprechend.
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§ 8
Treugeberregister

(1) Die Treuhandkommanditistin führt über sämtliche Treugeber ein Register, in dem Name,
Anschrift, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum und -ort, die vom Treugeber übernommene Kapi-
taleinlage, seine Bankverbindung, sein Wohnsitzfinanzamt und Steuernummer eingetragen
werden.

(2) Die Eintragungen in das Treugeberregister werden fortlaufend nummeriert. Die Treu-
handverträge gelten als in der Reihenfolge der Nummerierung zustande gekommen.

(3) Die Angaben gemäß Abs. (1) werden aus den Zeichnungsscheinen übernommen. Der
Treugeber ist verpflichtet, unverzüglich alle Änderungen seiner im Treugeberregister einge-
tragenen Angaben der Treuhandkommanditistin schriftlich mitzuteilen. Gegenüber der Treu-
handkommanditistin gelten Änderungen erst mit Ablauf  von einer Woche nach Zugang der
schriftlichen Änderungsmitteilung bei ihr. 

§ 9
Mitteilungspflicht

Die Treuhandkommanditistin sowie deren Erfüllungsgehilfen (§ 5 Absatz (3)) und Vertrags-
partner erfüllen ihre Mitteilungspflichten gegenüber dem Treugeber ordnungsgemäß, wenn
sie die die Beteiligung betreffenden Mitteilungen, insbesondere Ladungen zu Gesellschafter-
versammlungen bzw. Aufforderungen zur Abstimmung im schriftlichen Abstimmungsverfah-
ren, an die im Treugeberregister verzeichnete E-Mail-Adresse versenden.

§ 10
Verschwiegenheit

(1) Der Treugeber hat grundsätzlich keinen Anspruch darauf, dass ihm die Treuhandkom-
manditistin Angaben zu den übrigen Treugebern mitteilt.

(2) Anderen Personen als der Gesellschaft, deren Gesellschaftern, den Vertragspartnern der
Gesellschaft sowie deren Erfüllungsgehilfen, sonstigen in die Projektrealisierung eingeschal-
teten Personen und Unternehmen sowie Behörden, Gerichten, Banken oder beruflich zur
Verschwiegenheit verpflichteten Personen darf  die Treuhandkommanditistin keine Auskünfte
über die Beteiligung des Treugebers erteilen.

§ 11
Datenverarbeitung

Der Treugeber willigt darin ein, dass in Vollzug dieses Treuhandvertrages personenbezogene
Daten in Datenverarbeitungsanlagen gespeichert und verarbeitet werden und den Personen,
gegenüber denen keine Verschwiegenheitsverpflichtung gemäß § 10 Abs. (2) besteht,
zugänglich gemacht und/oder übermittelt werden können.

§ 12
Haftung der Treuhandkommanditistin

(1) Die Treuhandkommanditistin ist verpflichtet, die sich aus diesem Vertrag ergebenden
Rechte und Pflichten mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns wahrzunehmen. 

(2) Die Treuhandkommanditistin übernimmt keine Haftung für den Eintritt der vom Treuge-
ber mit seiner Beteiligung ggf. angestrebten steuerlichen und/oder wirtschaftlichen Folgen
und keine Gewähr für die Durchführbarkeit bzw. den Erfolg und die Ertragsfähigkeit der Inve-
stitionen der Gesellschaft. Darüber hinaus übernimmt sie keine Haftung für die Bonität der
Vertragspartner der Gesellschaft oder dafür, dass die Vertragspartner der Gesellschaft die
eingegangenen Verpflichtungen ordnungsgemäß erfüllen.

(3) Die Treuhandkommanditistin hat an der Konzeption und Erstellung des Emissionspro-
spekts nicht mitgewirkt. Sie hat die Angaben in den dem Beitrittsentschluss des Treugebers
zugrundeliegenden Emissionsprospekt nicht auf  ihre Vollständigkeit und Richtigkeit über-
prüft. Sie haftet daher auch nicht für den Inhalt des Emissionsprospekts. 

§ 13
Verfügung über die Beteiligung

(1) Der Treugeber kann über seine durch diesen Treuhandvertrag und dessen Ausführung
begründete Rechtsstellung in ihrer Gesamtheit (Beteiligung) durch Vertragsübernahme oder
in sonstiger Weise nur mit Zustimmung der fondsverwaltenden Kommanditistin der Gesell-
schaft (§ 21 Gesellschaftsvertrag) verfügen. Er ist verpflichtet, die Übertragung seiner Betei-
ligung zunächst der persönlich haftenden Gesellschafterin anzubieten. Die Verfügung über
die Beteiligung bedarf  der Schriftform, die Unterschriften des Treugebers und des Verfü-
gungsempfängers sind notariell zu beglaubigen. Die Beteiligung kann nur als Ganzes über-
tragen werden. Gegenüber die Treuhandkommanditistin wird die Verfügung erst mit Vorlage
der formgerechten (vorstehend Satz 3) Vereinbarung im Original oder öffentlich beglaubig-
ter Abschrift wirksam. 

(2) Sonstige Verfügungen des Treugebers über einzelne Rechte aus diesem Vertrag sind
gemäß den gesetzlichen Vorschriften zulässig. 

(3) Solange eine Verpfändung, Vertragsübernahme oder sonstige Verfügung nicht formge-

recht offengelegt und wirksam geworden ist, gilt gegenüber der Treuhandkommanditistin der
Treugeber weiterhin als Berechtigter. § 8 gilt entsprechend, auch bezüglich eventueller Zah-
lungen.

§ 14
Erbfolge

(1) Stirbt ein Treugeber, so wird dieser Treuhandvertrag mit dessen Erben fortgesetzt.

(2) Die Erbfolge soll durch Vorlage des Erbscheins nachgewiesen werden; über Ausnahmen
entscheidet die fondsverwaltende Kommanditistin.

(3) Mehrere Erben eines Treugebers müssen sich durch einen gemeinsamen Bevollmächtig-
ten vertreten lassen. Dieser hat sich durch eine schriftliche Vollmacht im Original zu legiti-
mieren. 

(4) Ist die Erbfolge nicht nachgewiesen oder ein gemeinsamer Bevollmächtigter nicht
bestellt, ruhen die Rechte der Erben mit Ausnahme der Ergebnisbeteiligung und etwaiger
Entnahmerechte; Zahlungen werden jedoch erst fällig, wenn die Berechtigung gemäß Abs.
(2) nachgewiesen ist.

§ 15
Wechsel in Stellung als Direktkommanditist

(1) Der Treugeber ist berechtigt, den Treuhandvertrag zum Ende eines Kalenderjahres auf-
zulösen und seine Beteiligung an der Gesellschaft dahingehend zu wechseln, dass er mit Wir-
kung zum 1. Januar, 0.00 Uhr, des folgenden Jahres Direktkommanditist wird (Beteiligungs-
wechsel). Er hat den Beteiligungswechsel gegenüber der Treuhandkommanditistin schriftlich
mit einer Frist von drei Monaten zum Jahresende geltend zu machen. 

(2) Die Treuhandkommanditistin überträgt bereits jetzt den für den Treugeber gehaltenen
Teil ihres Kapitalanteils auf  den Treugeber, unter der aufschiebenden Bedingung, dass die-
ser den Beteiligungswechsel gemäß Abs. (1) form- und fristgerecht geltend gemacht hat und
auf  seine Kosten eine unwiderrufliche, über den Tod hinaus geltende, von den Beschränkun-
gen des § 181 BGB befreiende Handelsregistervollmacht in notariell beglaubigter Form
erteilt, die die geschäftsführende Kommanditistin der Gesellschaft oder eine von dieser
benannte dritte Person berechtigt, im Namen des Vollmachtgebers alle Erklärungen gegen-
über dem Handelsregister abzugeben bzw. entgegenzunehmen, an denen ein Kommanditist
mitzuwirken verpflichtet ist. Der Treugeber nimmt die aufschiebend bedingte Abtretung an. 

(3) Mit der Abtretung gehen sämtliche auf  den treuhänderisch gehaltenen Teil des Kapi-tal-
anteils entfallenden Mitgliedschaftsrechte, insbesondere die Informations-, Kontroll- und
Stimmrechte auf  den Treugeber über. 

§ 16
Sonstige Fälle der Auflösung des Treuhandvertrages

(1) Die Treuhandkommanditistin kann vom Treuhandvertrag zurücktreten, wenn der ihr
erteilte Auftrag - gleich aus welchen Gründen - nicht gemäß § 3 Abs. (2) ausgeführt wird
oder ausgeführt werden kann. Der Treugeber ist zum Rücktritt berechtigt, wenn feststeht,
dass der Treuhandvertrag nicht ausgeführt werden kann, in jedem Falle dann, wenn der
Treuhandauftrag nicht bis zum Ende der Zeichnungsphase gemäß § 10 Abs. (2) Gesell-
schaftsvertrag ausgeführt worden ist.

(2) Die Treuhandkommanditistin kann den Treuhandvertrag mit einer Frist von sechs Mona-
ten zum Ende eines Geschäftsjahres der Gesellschaft kündigen.

Darüber hinaus kann sie den Treuhandvertrag nur aus wichtigem Grund kündigen. Als wich-
tige Gründe gelten stets die Umstände, die - wäre der Treugeber unmittelbar Gesellschafter
der Gesellschaft - zu seinem Ausscheiden aus der Gesellschaft führen bzw. seinen Ausschluss
aus der Gesellschaft rechtfertigen würden.

Das Recht der Gesellschaft, den Treugeber gemäß § 24 Gesellschaftsvertrag aus der Gesell-
schaft auszuschließen, bleibt unberührt.

(3) Der Treugeber kann den Treuhandvertrag ordentlich unter Einhaltung einer Kündigungs-
frist von drei Monaten zum Ende eines Kalenderjahres kündigen, erstmals zum 31. März
2010.

Das Recht des Treugebers, diesen Vertrag bei Vorliegen eines wichtigen Grundes fristlos zu
kündigen, bleibt unberührt.

(4) Rücktritt bzw. Kündigung des Treuhandvertrages sind schriftlich durch eingeschriebenen
Brief  gegenüber dem anderen Vertragspartner dieses Vertrages zu erklären.

(5) Der Treuhandvertrag ist aufgelöst, ohne dass es einer gesonderten Erklärung bedarf,
wenn die Treuhandkommanditistin mit dem für den Treugeber gehaltenen Teil ihres Komman-
ditanteils aus der Gesellschaft - beispielsweise durch Ausschluss oder infolge Kündigung des
Gesellschaftsverhältnisses unmittelbar durch den Treugeber - ausscheidet.

(6) Der Treuhandvertrag ist auch aufgelöst, ohne dass es einer gesonderten Erklärung
bedarf, wenn über das Vermögen der Treuhandkommanditistin das Insolvenzverfahren eröff-
net wird oder die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens mangels einer der Kosten des Verfah-
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rens deckenden Masse abgelehnt wird.

§ 17
Folgen der Vertragsauflösung

(1) Im Falle der Vertragsauflösung vor Ausführung des Treuhandauftrages, insbesondere im
Falle des Rücktritts gemäß § 16 Abs. (1), sind die wechselseitig empfangenen Leistungen
Zug um Zug zurückzugewähren. Die Geltendmachung etwaiger Verzugsschadensersatzan-
sprüche bleibt unberührt.

(2) Bei Auflösung des Treuhandvertrages gemäß § 16 nach Ausführung des Treuhandauf-
trages (§ 3 Abs. (2)) erhält der Treugeber eine Abfindung gemäß § 25 Gesellschaftsvertrag.

(3) Die Rechtsfolgen einer Vertragsauflösung wegen eines Beteiligungswechsels bestimmen
sich ausschließlich nach § 15.

(4) Die Treuhandkommanditistin kann die Erfüllung des Übertragungsanspruches gemäß
Absatz (3) davon abhängig machen, dass der Übernehmer des Kapitalanteils auf  seine
Kosten eine unwiderrufliche, über den Tod hinaus geltende, von den Beschränkungen des §
181 BGB befreiende Handelsregistervollmacht in notariell beglaubigter Form erteilt, die die
geschäftsführende Kommanditistin der Gesellschaft oder eine von dieser benannte dritte Per-
son berechtigt, im Namen des Vollmachtgebers alle Erklärungen gegenüber dem Handelsre-
gister abzugeben bzw. entgegenzunehmen, an denen ein Kommanditist mitzuwirken ver-
pflichtet ist. Die Geltendmachung anderer Einwendungen der Treuhandkommanditistin
gegenüber dem Übertragungsanspruch des Treugebers bleibt unberührt.

(5) Die Herausgabe des treuhänderisch gehaltenen Teils des Kapitalanteils durch Übertra-
gung gemäß Abs. (3) findet nicht statt, wenn

a) die Treuhandkommanditistin mit dem für den Treugeber treuhänderisch gehaltenen Teil
ihres Kapitalanteils aus der Gesellschaft ausscheidet oder
b) der Treuhandvertrag von der Treuhandkommanditistin gegenüber dem Treugeber aus
wichtigem Grund gekündigt worden ist oder
c) der Treugeber in Wahrnehmung der ihm gemäß § 23 Gesellschaftsvertrag eingeräumten
Rechte seinerseits selbst die Kündigung des Gesellschaftsverhältnisses bezüglich des für ihn
treuhänderisch gehaltenen Teil des Kapitalanteils erklärt.

§ 18
Wechsel der Treuhandkommanditistin

Gemäß § 24 Abs. (3) Buchstabe c) Gesellschaftsvertrag kann eine neue Treuhandkomman-
ditistin bestimmt werden, auf  die die Rechtsstellung der Treuhandkommanditistin aus den
einzelnen Treuhandverträgen sowie ihr Kapitalanteil im Wege der Sonderrechtsnachfolge
unter Ausschluss der Auseinandersetzung übergehen.

Der Treugeber stimmt schon jetzt ausdrücklich und unwiderruflich dem Eintritt des nach
Maßgabe der gesellschaftsvertraglichen Regelungen neu bestimmten Treuhandkommanditi-
stin anstelle der bisherigen Treuhandkommanditistin in die Kommanditistenstellung und in
den Treuhandvertrag und alle sich daraus ergebenden Rechte und Pflichten zu, auch wenn
er selbst an der Beschlussfassung über die Neubestimmung einer Treuhandkommanditistin
nicht teilgenommen hat, sich der Stimme enthalten hat oder gegen die Neuwahl der Treu-
handkommanditistin gestimmt hat.

§ 19
Erklärungen der fondsverwaltenden Kommanditistin

Willenserklärungen, welche nach dem Gesellschaftsvertrag durch die fondsverwaltende Kom-
manditistin der Gesellschaft gegenüber Direktkommanditisten / Treugebern abgegeben wer-
den, gelten, soweit sie das Treuhandverhältnis betreffen, zugleich als im Namen und mit Voll-
macht der Treuhandkommanditistin abgegeben.

§ 20
Schlussbestimmungen

(1) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, wird hierdurch
die Gültigkeit des Vertrages im Übrigen nicht berührt. Anstelle der ungültigen Bestimmung
gilt zwischen den Parteien eine solche Regelung als vereinbart, die bei Kenntnis der Ungül-
tigkeit einer Bestimmung an deren Stelle getroffen worden wäre und dem mit der ungültigen
Bestimmung bezweckten rechtlichen und wirtschaftlichen Ziel am Nächsten kommt. Entspre-
chendes gilt für Vertragslücken.

(2) Mündliche oder sonstige Nebenabreden sind nicht getroffen. Sollten sie vorher getroffen
sein, so werden sie mit Vertragsschluss aufgehoben.

(3) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch
für die Abbedingung des Schriftformerfordernisses.

Treuhandkommanditistin Treugeber

Frankfurt am Main, den (Datum) (Ort), den (Datum)

_________________________ _________________________
(Unterschrift) (Unterschrift)
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20.3. Mittelverwendungskontrollvertrag

Mittelverwendungskontrollvertrag

zwischen

GGV Grützmacher / Gravert / Viegener/ Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer Steuerberater in
Partnerschaft, Broßstraße 6, 60487 Frankfurt am Main,

- im folgenden „Mittelverwendungskontrolleurin“ genannt -

und

GenoHausFonds I AG & Co. KG,

- im folgenden “Gesellschaft” genannt -

Präambel

Die Gesellschaft beabsichtigt, mit ihrem Gesellschaftsvermögen und aufgenommenen zusätz-
lichen Fremdkapital in Immobilienobjekte zu investieren, indem sie diese erwirbt, vermietet
und abverkauft. 

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen sollen u. a. Kapitalanleger geworben werden,
die sich als Kommanditisten direkt an der Gesellschaft oder als Treugeber über eine Treu-
handkommanditistin beteiligen. 

Die Planung der Gesellschaft geht davon aus, daß sich bis zum 31. Dezember 2009 Kapital-
anleger an ihr beteiligen, welche Pflichteinlagen in einer Höhe von insgesamt EUR
15.000.000 (zzgl. Agio) übernehmen. Zur weiteren Finanzierung der geplanten Investitionen
ist eine Fremdmittelaufnahme vorgesehen, und zwar in Form von Darlehen bei namhaften
Banken bis maximal zur Höhe der Summe der Kapitaleinlagen (nach Kostenabzug). 

Maßgeblich sind nicht die vorgenannten Planwerte, sondern die Summe aller Kapitaleinla-
gen, zu deren Einzahlung sich Kapitalanleger bis zum Ende der Zeichnungsphase am 31.
Dezember 2009 verpflichten (Beteiligungskapital). Auch die Höhe der aufzunehmenden
Fremdmittel hängt vom tatsächlich erreichten Beteiligungskapital ab.

Der zur Information der Kapitalanleger herausgegebene Emissionsprospekt der Gesellschaft
ist der Mittelverwendungskontrolleurin bekannt, ebenso der Gesellschaftsvertrag der Gesell-
schaft (im folgenden „Gesellschaftsvertrag“) sowie das Muster der zwischen der Treuhand-
kommandistin und den Treugebern abzuschließenden Treuhandverträge, jeweils in diesem
Mittelverwendungskontrollvertrag als Anlage beigefügten Fassungen.
Wie in § 12 Gesellschaftsvertrag vorgesehen, unterwirft sich die Gesellschaft der Mittelver-
wendungskontrolle durch die Mittelverwendungskontrolleurin gemäß den nachfolgenden
Bestimmungen.

§ 1
Gegenstand der Mittelverwendungskontrolle

(1) Die Gesellschaft verpflichtet sich, bei der Einrichtung von Bankkonten mit den kontofüh-
renden Instituten zu vereinbaren, daß die Gesellschaft über das jeweilige Konto nur mit
Zustimmung der Mittelverwendungskontrolleurin verfügen kann und die Verfügungsberechti-
gung nur mit Zustimmung der Mittelverwendungskontrolleurin geändert werden darf.

Die Gesellschaft ist berechtigt, die Zahl der zu eröffnenden Konten und die kontoführenden
Kreditinstitute zu bestimmen. Sie legt fest, welche Konten als „Einzahlungskonten“ im Sinne
des § 4 der mit den Treugebern abgeschlossenen Treuhandverträge Verwendung finden. 

Die Mittelverwendungskontrolleurin ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

(2) Die Gesellschaft verpflichtet sich, dafür Sorge zu tragen, daß sämtliche Einzahlungen,
welche die der Gesellschaft beitretenden Kommanditisten / Treugebern zur Erfüllung der auf
sie entfallenden Kapitaleinlagen bis zur Auflösung der Gesellschaft zzgl. Agio leisten, auf  die
gemäß Abs. (1) bestimmten Einzahlungskonten erfolgen.

(3) Lediglich die den Einzahlungskonten der Gesellschaft gemäß Abs. (2) bis zur Auflösung
der Gesellschaft gutgeschriebenen Zahlungen der Kommanditisten / Treugeber sind Gegen-
stand der nach näherer Maßgabe dieses Vertrages ausgeübten Mittelverwendungskontrolle.

(4) Die Mittelverwendungskontrolle erstreckt sich nur auf  die Freigabe der auf  das Einzah-
lungskonto gutgeschriebenen Zahlungen, welche die Kommanditisten / Treugeber auf  die
jeweils übernommene Kapitaleinlage (Beteiligungssumme) zzgl. Agio geleistet haben sowie -
bis zur Höhe der Beteiligungssumme - auf  die Verwendung etwaiger Darlehensmittel. Sie
erstreckt sich grundsätzlich nicht auf  die bestimmungsgemäße Verwendung der der Gesell-
schaft zur Verfügung stehenden sonstigen Geldmittel und der von der Gesellschaft durch ihre
Investitionstätigkeit erzielten Einnahmen.

§ 2
Mittelfreigabe für Investitionen

(1) Die objektführende Kommanditistin der Gesellschaft übernimmt nach Maßgabe des
Gesellschaftsvertrags geschäftsführende Aufgaben im Zusammenhang mit dem Immobilien-
management. In Erfüllung dieser Aufgaben wird sie die zur Durchführung der Investitionsvor-
haben der Gesellschaft erforderlichen Mittel schriftlich bei der Mittelverwendungskontrolleu-
rin anfordern. Die Anforderung ist rechtswirksam zu unterzeichnen. 

(2) Bei Anforderung der Freigabe werden der Mittelverwendungskontrolleurin der Verwen-
dungszweck mitgeteilt und schriftliche Nachweise, insbesondere Verkehrswertgutachten,
Verträge, Rechnungen, Zahlungsaufforderungen und dergleichen vorgelegt, denen der Ver-
wendungszweck, die Höhe des Geldbetrags und die Kontoverbindung des Zahlungsempfän-
gers zu entnehmen sind. Verauslagt die Gesellschaft oder für sie ein Dritter Gelder, so sind
über die vorerwähnten Unterlagen hinaus geeignete schriftliche Nachweise vorzulegen, die
die Verauslagung dokumentieren und aus denen die Kontoverbindung des Verauslagenden
ersichtlich ist, auf  welche die Erstattung erfolgen soll. Darüber hinaus ist zu gewährleisten,
daß die Mittelverwendungskontrolleurin jederzeit - auch auf  elektronischem Wege - Einblick
in die Einzahlungskonten und sämtliche Kontounterlagen nehmen kann. Auf  Verlangen ist der
Mittelverwendungskontrolleurin seitens der persönlich haftenden Gesellschafterin der Gesell-
schaft ein Unterschriftenblatt der Personen zur Verfügung zu stellen, die zur Zeichnung den
Anforderungen der Mittelfreigabe berechtigt sind. 

(3) Die Mittelverwendungskontrolleurin wird die angeforderten Mittel nur dann freigeben,
wenn sie sich von dem Eintritt der folgenden Voraussetzungen überzeugt hat: 

a) Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister bzw. Anmeldung zur Eintragung;

b) Verwendungszweck und Höhe der angeforderten Mittel entsprechen den in § 11 Nr. 1 bis
3 Gesellschaftsvertrag geregelten Investitionsgrundsätzen; 

c) Übereinstimmung der bei der Mittelanforderung genannten Kontoverbindung des Empfän-
gers mit der entsprechenden Kontoverbindung gemäß dem betreffenden schriftlichen Nach-
weis im Sinne von Abs. 2, Satz 1 und 2.

(4) Die Mittelverwendungskontrolleurin ist zur Mittelfreigabe verpflichtet, wenn die in Abs. 3
genannten Voraussetzungen erfüllt sind.

(5) Die Prüfung der Mittelverwendungskontrolleurin beschränkt sich darauf, ob hinsichtlich
der von der Gesellschaft angeforderten Mittel die in Abs. 3 genannten Voraussetzungen vor-
liegen. Darüber hinaus wird die Mittelverwendungskontrolleurin keine Kontrolltätigkeit ausü-
ben, insbesondere nicht die Bonität von beteiligten Personen, Unternehmen und Vertrags-
partnern oder die Werthaltigkeit von Garantien prüfen. Ferner prüft die Mittelverwendungs-
kontrolleurin nicht, ob die von der Gesellschaft erwünschten Zahlungen rechtmäßig oder
unter wirtschaftlichen, rechtlichen oder steuerlichen Gesichtspunkten notwendig, zweckdien-
lich oder sinnvoll sind. 

(6) Sofern nach den vorstehenden Regelungen schriftliche Nachweise zu erbringen sind,
genügt die Vorlage von Fotokopien. Die Prüfung, ob die vorgelegten Fotokopien mit den
jeweiligen Originalen übereinstimmen oder die Unterschriften auf  Fotokopien oder Original-
urkunden von zeichnungsberechtigten Personen stammen, ist nicht Gegenstand der Mittel-
verwendungskontrolle. 

(7) Abs. (3) und (4) finden keine Anwendung, soweit Fremdmittel, Einlagen der persönlich
haftenden Gesellschafterin oder der geschäftsführenden oder objektführenden Kommanditi-
stin, Einnahmen der Gesellschaft und sonstige nicht der Mittelverwendungskontrolle gemäß
§ 1 unterliegende Beiträge den Konten der Gesellschaft gutgeschrieben werden. Insoweit hat
die Mittelverwendungskontrolleurin über diese Mittel gemäß den Anforderungen der
geschäftsführenden Kommanditistinnen die Freigabe zu erklären.

§ 3
Freigabe der Mittel für die Eigenkapitalbeschaffung

(1) Die fondsverwaltende Kommanditistin der Gesellschaft übernimmt nach Maßgabe des
Gesellschaftsvertrags geschäftsführende Aufgaben im Zusammenhang mit der Fondsverwal-
tung. Gemäß § 16 Absatz (11) Gesellschaftsvertrag wird sie für die der Genotrade eK zuste-
henden Mittel betreffend die Eigenkapitalbeschaffung schriftlich die Freigabe der Mittelver-
wendungskontrolleurin anfordern. Die Anforderung ist rechtswirksam zu unterzeichnen. 

(2) Bei Anforderung der Freigabe teilt die fondsverwaltende Kommanditistin der Mittelver-
wendungskontrolleurin schriftlich die Höhe des Beteiligungskapitals mit. Auf  Verlangen der
Mittelverwendungskontrolleurin ist die fondsverwaltende Kommanditistin verpflichtet, ihre
Angaben in geeigneter Weise nachzuweisen. § 2 Absatz (2) letzter Satz gilt entsprechend.

(3) Die Mittelverwendungskontrolleurin ist nur dann zur Mittelfreigabe verpflichtet, wenn und
insoweit sie sich überzeugt hat, dass die Höhe der angeforderten Mittel 7,5 % des Beteili-
gungskapitals beträgt. 

(4) § 2 Absatz (6) gilt entsprechend. 

GenoHausFonds I
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§ 4
Schutz der Kommanditisten / Treugeber

(1) Die vorstehend in §§ 1 bis 3 beschriebenen Aufgaben übernimmt die Mittelverwendungs-
kontrolleurin zum Schutz der der Gesellschaft beigetretenen oder den Beitritt beabsichtigen-
den Kommanditisten / Treugeber vor unberechtigter Verwendung der von ihnen zur Verfü-
gung gestellten Geldmittel. Dieser Vertrag ist insoweit ein echter Vertrag zugunsten Dritter i.
S. d. § 328 BGB.

(2) Die Parteien verzichten unwiderruflich auf  ihr Recht, diesen Vertrag in solchen Punkten,
die der Sicherstellung der Kommanditisten / Treugeber dienen, zu verändern. Die gilt insbe-
sondere für wesentliche Abänderungen der Regelungen in den in §§ 1 bis 3 sowie der in die-
sem § 4 getroffenen Vereinbarung. Mißachten die Parteien dieses Vertragsänderungsverbot,
können die begünstigten Kommanditisten / Treugeber die ihnen eventuell entstandenen
Schäden von der Mittelverwendungskontrolleurin und der Gesellschaft als Gesamtschuldner
ersetzt verlangen.

§ 5
Vergütung

Die Tätigkeit der Mittelverwendungskontrolleurin ist mit der Vergütung, die sie gemäß § 16
Absatz (6) Gesellschaftsvertrag erhält, abgegolten. 

§ 6
Dauer des Vertrages

(1) Der Vertrag endet mit der Freigabe oder Rückerstattung aller eingezahlten bzw. bereit-
gestellten und gemäß § 1 der Mittelverwendungskontrolle unterliegenden Geldmittel, späte-
stens mit der Schließung der Gesellschaft gemäß § 3 Gesellschaftsvertrag.

(2) Die Kündigung ist nur aus wichtigem Grund zulässig.

(3) Die Gesellschaft ist verpflichtet, im Fall einer rechtswirksamen Kündigung, gleichgültig,
durch welche Vertragspartei und aus welchem Grunde sie erklärt wurde, eine gleichartige
Mittelverwendungskontrolle durch eine andere Mittelverwendungskontrolleurin sicherzustel-
len.

§ 7
Haftung der Mittelverwendungskontrolleurin

(1) Die Mittelverwendungskontrolleurin hat das Beteiligungsangebot nicht auf  Richtigkeit und
Vollständigkeit geprüft. Eine Haftung der Mittelverwendungskontrolleurin für den Inhalt die-
ses Beteiligungsangebots wird daher ausdrücklich ausgeschlossen. Die Mittelverwendungs-
kontrolleurin übernimmt ferner keine Haftung für den Eintritt der von der Gesellschaft oder
den Gesellschaftern / Treugebern angestrebten wirtschaftlichen und/oder steuerlichen Ziel-
setzungen, für die Bonität der Vertragspartner der Gesellschaft oder dafür, daß die Vertrags-
partner ihre vertraglichen Verpflichtungen vertragsgemäß erfüllen. Des Weiteren ist jede
Haftung ausgeschlossen für den termin- und fachgerechten Beginn der von der Gesellschaft
beabsichtigten Investitionen sowie die Erzielung der prospektierten Erträge und Ausschüt-
tungen an die Gesellschafter / Treugeber.

(2) Es gehört nicht zu den Aufgaben der Mittelverwendungskontrolleurin, die persönlich haf-
tende Gesellschafterin und die geschäftsführenden Kommanditistinnen zu überwachen. Es
wird klargestellt, daß die Mittelverwendungskontrolleurin über den Umfang der in diesem Ver-
trag übernommenen Aufgaben keine weiteren Aufgaben übernimmt.

(3) Die Parteien sind sich darüber einig, daß die Mittelverwendungskontrolleurin für die ord-
nungsgemäße Erfüllung der Aufgaben haftet, der ihr nach diesem Mittelverwendungskontroll-
vertrag obliegen. Die Haftung der Mittelverwendungskontrolleurin beschränkt sich der Höhe
nach auf  einen Betrag von EUR 500.000.

§ 8
Schlussbestimmungen

(1) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch
für die Abbedingung dieses Schriftformerfordernisses.

(2) Mündliche oder sonstige Nebenabreden sind nicht getroffen. Sollten sie vorher getroffen
sein, so werden sie mit Vertragsschluß ausgehoben.

(3) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so wird
hierdurch die Gültigkeit des Vertrages im Übrigen nicht berührt. Anstelle der ungültigen
Bestimmung gilt zwischen den Parteien eine solche Regelung als vereinbart, die bei Kennt-
nis der Ungültigkeit einer Bestimmung an deren Stelle getroffen worden wäre und dem mit
einer ungültigen bezweckten rechtlichen und wirtschaftlichen Ziel am nächsten kommt. Ent-
sprechendes gilt für Vertragslücken.

(4) Die „Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaften“, Stand 1. Januar 2002, sind diesem Vertrag als Anlage beigefügt und ausdrück-
licher Vertragsbestandteil.

Frankfurt am Main, den __. ____ 2007

________________________ _________________________
GGV Grützmacher Gravert Viegener GenoHausFonds I AG & Co. KG
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21. Glossar

Abfindungsguthaben / Ausgleichszahlung

Erzielbarer Anspruch eines Beteiligten laut Gesellschaftsvertrag bei Austritt aus der Gesellschaft. 

Agio / Aufgeld

Aufgeld auf  die Beteiligungssumme, mit dem ein Teil der weichen Kosten beglichen wird (auch Aufgeld genannt).

Aufgeld (siehe Agio)

Ausgleichszahlung (siehe Abfindungsguthaben)

Ausschüttung

Auszahlungen von Liquidationserlösen Liquiditätsüberschüssen, Boni, Dividenden und dergleichen einer Gesell-
schaft an ihre Beteiligten / Anleger.

Beitrittserklärung / Zeichnungsschein

Zeichnungsschein, mit dem der Anleger seinen Beitritt erklärt. Gültig wird dieser erst mit Bestätigung durch die
Treuhandkommanditistin (als Treugeber) bzw. geschäftsführenden Kommanditistin (bei Direktkommanditisten).

Beitritt / Eintritt

Eintritt eines Anlegers / Beteiligten als Gesellschafter (auch Treugeber) in die Gesellschaft.

Beratungsprotokoll

Protokoll über das Beratungsgespräch / Vermittlungsgespräch zwischen Vermittler und Anleger.

Beteiligung / Beteiligungsgesellschaft / Fondsgesellschaft

Eine von einem Emittenten angebotene Beteiligungsgesellschaft für Anleger (auch geschlossener Fonds oder
Fonds genannt).

Beteiligungskapital

Summe aller Pflichteinlagen der Kommanditisten und Treugeber, ausschließlich der der Gründungsgesellschafter.

Beteiligungssumme / Zeichnungssumme / Kapitaleinlage

Summe aller zu leistenden Einzahlungen eines Anlegers (exkl. Agio).

Dauer / Laufzeit

Laufzeit einer Gesellschaft bis zur Auflösung (Beendigung).

Eigenkapital / Gesellschaftskapital

Das einer Gesellschaft durch die Eigentümer / Gesellschafter zur Verfügung gestellte Kapital (im Gegensatz zum
Fremdkapital).

GenoHausFonds I
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Eintritt (siehe Beitritt)

Fremdkapital = Darlehen

Fungibilität

Rechtsbegriff  für Verfügbarkeit. In Zusammenhang mit Fonds ist in der Regel die Veräußerung oder Übertragbar-
keit von Anteilen gemeint. 

Geschlossener Fonds / Fondsgesellschaft / Gesellschaft

Beteiligungsgesellschaft, die zur Investition eines Projektes oder Vorhabens Kapital einsammelt. Wenn das Ziel
erreicht oder die Platzierungsphase abgeschlossen ist, wird der Fonds geschlossen. Ein Beitritt ist dann nicht mehr
möglich.

Gesellschaftskapital (siehe Eigenkapital)

Gesellschaftskosten

Summe aller Kosten der Gesellschaft für Konzeption, Vergütungen, Verwaltung, Steuerberatung, usw..

Gewinn

Überschuss der Gesellschaft nach Verrechnung aller Einnahmen mit den Ausgaben.

Gründungsgesellschafter

Gesellschafter, die bei Gründung der Gesellschaft bereits beteiligt waren. 

Haftsumme / Hafteinlage

Summe, mit der die Kommanditisten im Handelsregister eingetragen werden. Sie nennt die Höhe der Haftung des
einzelnen Gesellschafters im Außenverhältnis. Der Gesellschaftsvertrag des GenoHausFonds I unterscheidet zwi-
schen Pflichteinlage (99% der Zeichnungssumme) und Hafteinlage (1% der Zeichnungssumme). Der Gesellschaf-
ter zahlt demnach 100% der Zeichnungssumme ein, haftet im Außenverhältnis jedoch lediglich mit 1%.

Initiator / Emittent 

Gesellschaft bzw. Person, die einen geschlossenen Fonds ins Leben ruft.

Investitionsvolumen

Summe aller Investitionen einschließlich aller Kosten.

Kaufnebenkosten

Alle mit dem Erwerb einer Immobilie in Verbindung stehenden Kosten, wie beispielsweise Grunderwerbsteuern und
Notargebühren.

Kapitaleinlage / (siehe Beteiligungssumme)

Kommanditist

Im Handelsregister eingetragene, beschränkt haftender Gesellschafter einer Kommanditgesellschaft.

GenoHausFonds I

21. Glossar

Seite94_:Layout 1  17.02.2008  15:13  Seite 1



95

Kommanditkapital (siehe Gesellschaftskapital)

Komplementär

Persönlich und unbeschränkt haftender Gesellschafter einer Kommanditgesellschaft (KG) oder Kommanditgesell-
schaft auf  Aktien (KGaA).

Laufzeit (siehe Dauer)

Hebeleffekt

Durch teilweise Aufnahme und Investition von Fremdkapital kann die Eigenkapitalrentabilität durch die positive Dif-
ferenz zwischen Rendite und Fremdkapitalzins erhöht werden. 

Liquidität

Frei verfügbares Kapital der Gesellschaft. Dient vordergründig zum Begleichen der laufenden Gesellschaftskosten.

Mietrendite

Jährliche Verhältniszahl aus Mieteinnahme zu Erwerbskosten.

Platzierungsphase / Zeichnungsphase / Zeichnungsfrist

Zeitraum, in dem Anleger sich an einem geschlossenen Fonds beteiligen bzw. einem solchen beitreten können.

Rendite

Verhältniszahl zweier zueinander gesetzten Werte, wie beispielsweise Erwerbspreis einer Immobilie und der jähr-
lichen Mieteinnahme oder Überschuss der Gesellschaft zum Gesellschaftskapital.

Schließung

Beendigung der Platzierungsphase.

Treugeber

Anleger, der sich über einen Treuhänder (Treuhandkommanditist) an einer Gesellschaft beteiligt.

Treuhandkommanditist

Gesellschafter, der für die Treugeber deren Beteiligung treuhänderisch hält. 

Weichkosten

Einmalige Anfangskosten einer Fondsgesellschaft (im Gegensatz zu laufenden Kosten für Verwaltung usw.) auch
Emissionskosten genannt

Zeichnung / Zeichnungsschein

Beitritt durch Zeichnung eines Zeichnungsscheins (siehe Beitrittserklärung).

Zeichnungsfrist (siehe Platzierungsphase)

Zeichnungssumme (siehe Beteiligungskapital)

GenoHausFonds I
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22. Zeichnungshinweise

Sollten Sie sich dazu entschieden haben, nachdem Sie im Besonderen die Angaben in Kapitel 2. Risiko ausführ-
lichst studiert haben, unserer Gesellschaft beizutreten, senden Sie bitte den ausgefüllten und unterzeichneten
Zeichnungsschein mit Angabe 

a) Ihrer persönlichen Angaben,
b) der Nennung Ihrer Zeichnungssumme zzgl. des Agios und der Summe daraus (= Vertragssumme),
c) sowie generell das Gesprächsprotokoll 

an die 

CIS Fondsverwaltungs AG & Co. KG, 
Paul-Ehrlich-Str. 16, 
63322 Rödermark.

Mit Unterzeichnung des Beteiligungsangebotes unterbreiten Sie der Treuhandkommanditistin ein rechtlich verbind-
liches Angebot auf  Abschluss eines Treuhandvertrages zu dem in diesem Prospekt abgedruckten Bedingungen.

Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen können Sie Ihr Beteiligungsangebot gegenüber der 

CIS Fondsverwaltungs AG & Co. KG, Paul-Ehrlich-Str. 16, 63322 Rödermark

schriftlich widerrufen.

Nach Ablauf  der Widerrufsfrist nimmt die Treuhandkommanditistin bzw. die fondsverwaltende Kommanditistin Ihr
Angebot durch schriftliche Bestätigung an.

Die Vertragssumme ist zu dem im Zeichnungsschein angegebenen Eintrittstermin auf  das Konto der Beteiligungs-
gesellschaft

Commerzbank Frankfurt am Main
Kontoinhaber: GenoHausFonds I AG & Co. KG
Kontonummer: 110386000
Bankleitzahl: 500 400 00

unter Angabe des Verwendungszwecks, wie er Ihnen mit Annahmeschreiben mitgeteilt wird, einzuzahlen.

GenoHausFonds I

Zusätzlicher Hinweis zum Fernabsatz

Beteiligungsmöglichkeiten über den Fernabsatz sieht das hier vorliegende Anlagekonzept nicht vor. Sofern Sie
einen Beitritt ohne ein persönliches Gespräch eines unabhängigen Vermittlers andenken, müssen Sie erklären,
dass Sie auf  eine Beratung verzichten (siehe Gesprächsprotokoll) und die Gesellschaft damit von jedweder Haf-
tung befreien. 

Zusätzlicher Hinweis in Bezug auf  Vermittler

Die mit dem Vertrieb der Kapitalanlage beauftragten freien Vermittler, Vertriebsgesellschaften und oder Makler
sowie deren Unterbeauftragte sind nicht Erfüllungsgehilfen der Initiatorin bzw. der Prospektherausgeberin.
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Nachtrag zum 18.02.2008

Nachtrag nach § 11 Verkaufsprospektgesetz der GenoHausFonds I AG & Co. KG vom 18.02.2008 zum bereits ver-
öffentlichten Verkaufsprospekt vom 08.10.2007 (Aufstellungsdatum) betreffend des öffentlichen Angebotes einer
Kommanditbeteiligung in Form von Einmalanlagen.

GenoHausFonds I

Änderungsart Inhalt / Thema betreffende 
Prospektseite/n

Textliche Änderung,
Erweiterung

Blind-Pool-Risiko - alte Version:
Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung sind naturgemäß die
Investitionsobjekte unbekannt. Damit handelt es sich um eine
so genannte „Blind-Pool-Investition“. Der Anleger geht eine
Vertrauensinvestition ein. Fehlinvestitionen können grund-
sätzlich nicht ausgeschlossen werden. Die Investitionskrite-
rien ergeben sich vollumfänglich aus dem Gesellschaftsver-
trag (siehe § 11).

Seite 11, 2.4.
„Blind-Pool-Risiko“

Neuaufnahme Haftungsrisikoangaben Seite 12, 2.10.
„Haftungsrisiko“

Neuaufnahme Insolvenzrisikoangaben Seite 14, 2.13.
„Insolvenzrisiko“

Erweiterung Maximalrisiko - alte Version:
Das Maximalrisiko besteht im vollständigen Verlust der inve-
stierten Kapitaleinlage.

Seite 14 , 2.16.
„Maximalrisiko“

Neuaufnahme Staatliche Aufsicht - Risikoangaben Seite 15, 2.22.
„Staatliche Aufsicht“

Erweiterung Veräußerbarkeit / Kündigung - Risikoangaben
Ergänzung des letzten Absatzes

Seite 17 , 2.24.
„Maximalrisiko“
„Veräußerbarkeit /
Kündigung“

Erweiterung Angaben über die von den gesetzlichen Regelungen abwei-
chende Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages

Seite 29, 4.5., 4.
Absatz letzter Satz
sowie 6. Absatz

Erweiterung Angaben zur Komplementärin
Gesellschafter- und Aufsichtsratangaben aufgenommen

Geschäftsführende, fondsverwaltende Kommanditistin
Kommanditkapital, Gründungsdatum und Geschäftsführungs-
angaben aufgenommen

Geschäftsführende, objektführende Kommanditistin
Kommanditkapital, Gründungsdatum und Geschäftsführungs-
angaben aufgenommen

Angaben zur Treuhandkommanditistin
Gesellschafterangaben aufgenommen

Seite 37

Erweiterung Erläuterungen zum Investitions- und Finanzierungsplan
Ergänzung eines besonderen Hinweises

Seite 50, letzter
Absatz
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Nachtrag zum 18.02.2008

2007 2008 2009
Saldo Einnahmen
(ohne Verkaufserlöse)

1 2.137.500 10.719.375 17.330.625

Saldo Ausgaben 2 2.146.404 10.496.976 16.424.699

Summe 3 8.904 222.399 905.926

Jeweiliges Kommanditkapital 4 1.500.000 6.750.000 15.000.000
Rendite in % - Pos. 3 zu Pos. 4 
(ohne Abverkäufe)

5 - 0,59% 3,29% 6,04%

Summe inklusive Abverkaufserlöse 6 8.904 222.399 990.926
Rendite in % - Pos. 6 zu Pos. 4 
inkl. Abverkäufen

7 - 0,59% 3,29% 6,61%

Änderungsart Inhalt / Thema betreffende 
Prospektseite/n

Änderung Erlösprognose der Emittentin
Änderung der Angaben in den Jahren 2007 bis 2009, da in
der Erstversion Beträge angesetzt wurden, die zwar Einzah-
lungen und Auszahlungen, aber keine Einnahmen und Ausga-
ben darstellen.

Altversion: 
(siehe Tabelle unten, farblich hervorgehobene Zahlen)

Seite 62, 11.4. 
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